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Executive Summary 

Das Forschungsprojekt α!ǳǎǿƛǊƪǳƴƎŜƴ ŘŜǎ ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘŜƴ aƛƴŘŜǎǘƭƻƘƴǎ ŀǳŦ .ŜǎŎƘŅŦǘƛƎǳƴƎ ǳƴŘ !ǊōŜƛǘǎπ

losigkeit (MLK 010)ά im Auftrag der Mindestlohnkommission analysiert die Auswirkungen der Einfüh-

rung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1. Januar 2015 sowie der Anhebungen zum 1. Januar 2017 

und 1. Januar 2019 auf die Zielgrößen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit bis Mitte des Jahres 2021. 

Als Datenbasis dienen aggregierte amtliche Daten auf regionaler Ebene, die mit Indikatoren zur Min-

destlohnbetroffenheit verknüpft werden. Dies erlaubt die Anwendung ökonometrischer Methoden, 

die einem Experimentalstandard möglichst nahekommen, so dass die erzielten Ergebnisse eine Inter-

pretation im Sinne von Ursache-Wirkungs-Relationen erlauben. Dazu werden verschiedene Varianten 

des so genannten Differenz-in-Differenzen-Ansatzes verwendet.  

Die wesentlichen Erkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

¶ Ein Vergleich der Lohnlücken für die Jahre 2014 und 2018 zeigt insbesondere für ost-

deutsche Regionen eine starke Verringerung der Mindestlohnbetroffenheit im Jahr 

2018.  

¶ Darüber hinaus bestehen Unterschiede in der regionalen Verteilung der Mindestlohn-

betroffenheit vor Einführung und vor der zweiten Erhöhung des Mindestlohns. Etwa 18 

Prozent der Arbeitsmarktregionen waren im Jahr 2014 zunächst wenig und im Jahr 2018 

dann stark betroffen.  

¶ Die kausalen Schätzungen zeigen, dass die Mindestlohneinführung im Zeitraum bis 2021 

ς und somit auch über die in früheren Untersuchungen betrachtete Frist hinaus ς sta-

tistisch signifikante negative Auswirkungen auf die abhängige Beschäftigung hatte.  

¶ Die Effekte fallen jedoch mit einer um 0,6 Prozent geringeren Beschäftigung in Regionen 

mit hoher Mindestlohnbetroffenheit in Relation zu Regionen mit geringer Betroffenheit 

quantitativ relativ gering aus. Weiterhin zeigt sich, dass dieses Resultat hauptsächlich 

auf den Rückgang der ausschließlich geringfügigen Beschäftigung zurückzuführen ist.  

¶ Allerdings haben sich die negativen Effekte auf die geringfügige Beschäftigung ς im Ver-

gleich zu den bisherigen Ergebnissen bis ins erste Quartal 2019 ς weiter verstärkt und in 

einigen Branchen kam es auch zu negativen Effekten auf die sozialversicherungspflich-

tige Beschäftigung (z.B. im Baugewerbe und dem Verarbeitenden Gewerbe oder in Re-

gionen mit unterdurchschnittlicher Wachstumsdynamik).  
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¶ Es gibt große Effektunterschiede zwischen Regionen mit unterschiedlicher Wirtschafts-

dynamik. Während die negativen Effekte von Regionen mit relativ geringem BIP-Wachs-

tum vor Einführung des Mindestlohns getrieben werden ς hier gibt es auch negative 

Effekte auf die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ς hat der Mindestlohn in 

wachstumsstarken Regionen keine negativen Beschäftigungswirkungen entfaltet. Im 

Gegenteil gibt es hier sogar leichte Anzeichen für einen positiven Effekt auf die sozial-

versicherungspflichtige Beschäftigung zum Ende der Beobachtungsperiode.  

¶ Die Analyse der Mindestlohnerhöhungen zeigt, dass die zweite Erhöhung ς im Gegen-

satz zur ersten ς zusätzliche negative Effekte entfaltet hat. Diese sind hauptsächlich von 

der geringfügigen Beschäftigung getrieben.  

¶ Ab dem zweiten Quartal 2020 ς und damit zeitgleich mit dem ersten Höhepunkt der 

Corona-Pandemie ς hatte der Mindestlohn zudem einen signifikanten negativen Effekt 

auf die gesamte Arbeitslosigkeit, der schwierig zu bewerten ist. 

¶ Die Mindestlohneinführung hatte auch einen leicht negativen Effekt auf die Anzahl der 

Erwerbspersonen. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich Personen aus dem Arbeits-

markt zurückgezogen haben oder es zu Migrationsbewegungen von Arbeitsmarktregio-

nen mit hoher Betroffenheit zu Regionen mit niedriger Betroffenheit gekommen ist. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Mindestlohneinführung und die folgenden Erhöhungen 

keine besonders ausgeprägten Auswirkungen auf die Beschäftigung entfaltet haben. Weiterhin gilt, 

dass sich für das Segment der geringfügigen Beschäftigung negative Effekte des Mindestlohns feststel-

len lassen, die sich über die Zeit weiter verstärkt haben. In einzelnen Branchen ergaben sich auch ne-

gative Auswirkungen auf die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Andererseits zeigt die Hete-

rogenitätsanalyse aber auch, dass es in anderen Bereichen positive Entwicklungen gegeben hat (z.B. 

für unqualifizierte Arbeitskräfte und in Regionen mit hoher Wachstumsdynamik). Der betrachtete Ana-

lysezeitraum umfasst auch das Jahr 2020 und damit die Corona-Pandemie, die zu einer schweren Re-

zession geführt hat und deren Auswirkungen den deutschen Arbeitsmarkt noch länger beschäftigen 

werden. Es bleibt abzuwarten, ob sich die bereits bestehenden Heterogenitäten in Bezug auf die Ef-

fekte des Mindestlohns dann noch weiter vertiefen oder sich im Zuge eines allgemeinen Konjunktur-

aufschwungs verflüchtigen.   
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1 Einleitung  

Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns in Höhe von 8,50 Euro brutto je Arbeitszeitstunde zum 

1. Januar 2015 wurde mit dem Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns im August 2014 

in Kraft gesetzt. Inzwischen wurde der gesetzliche Mindestlohn in mehreren Schritten auf aktuell 

9,82 Euro erhöht (1. Januar 2017: 8,84 Euro, 1. Januar 2019: 9,19 Euro, 1. Januar 2020: 9,35 Euro, 

1. Januar 2021: 9,50 Euro, 1. Juli 2021: 9,60 Euro, 1. Januar 2022: 9,82 Euro); weitere Erhöhungen bis 

auf 10,45 Euro zum 1. Juli 2022 sind bereits von der Mindestlohnkommission beschlossen worden 

(Dritter Beschluss vom 30. Juni 2020) und es kann davon ausgegangen werden, dass die neue Bundes-

regierung die im Koalitionsvertrag vereinbarte Erhöhung des Mindestlohns auf 12,00 Euro im Jahr 2022 

umsetzen wird.1 Die Mindestlohneinführung wurde gesellschaftlich wie wissenschaftlich im Vorfeld 

kontrovers diskutiert. Während der gesetzliche Mindestlohn in der Öffentlichkeit ungewöhnlich breite 

Zustimmung fand, gab es von Expert:innenseite ς insbesondere aus der Volkswirtschaftslehre ς viele 

warnende Stimmen. Zum Teil wurden große Beschäftigungsverluste und ein damit einhergehender 

Anstieg der Arbeitslosigkeit prognostiziert (siehe z.B. Bruttel et al. 2019 für einen umfassenden Über-

blick).  

Die Befürchtungen substanzieller negativer Beschäftigungseffekte des Mindestlohns haben sich bisher 

nicht bestätigt. Die bereits durchgeführten kausalen Wirkungsanalysen deuten allenfalls auf moderat 

negative Gesamtbeschäftigungseffekte des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns hin, die haupt-

sächlich durch einen merklichen Rückgang geringfügig entlohnter Arbeit und deren teilweiser Um-

wandlung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse getrieben sind (Garloff 2015, 

2019, Mindestlohnkommission 2018, 2020, Bonin et al. 2018, Caliendo et al. 2018, Pestel et al. 2020).  

Die vorliegende, im Auftrag der Mindestlohnkommission erstellte Studie verfolgt vor diesem Hinter-

grund im Wesentlichen zwei Ziele. Das erste Ziel besteht darin, die kausalen Auswirkungen des gesetz-

lichen Mindestlohns auf Beschäftigung und Arbeitslosigkeit zu analysieren und dabei die bisher vorlie-

genden kurz- und mittelfristigen Erkenntnisse (siehe Bonin et al. 2018, Pestel et al. 2020) bis ins Jahr 

2021 zu erweitern. Damit lässt sich die Lücke des vorliegenden Forschungsstands zur Einführung und 

ersten Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland im Hinblick auf weitere Erhöhungen 

 
1 Der am 24.11.2021 veröffentlichte Koalitionsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP sieht eine nicht 
näher terminierte Anpassung auf 12,00 Euro vor, in deren Anschluss (wieder) die unabhängige Mindestlohnkommission 
über etwaige weitere Erhöhungsschritte befinden soll. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat inzwischen angekündigt, 
dass die Anhebung zum 1.10.2022 umgesetzt werden soll. 
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und noch längerfristigere Auswirkungen auf Beschäftigung und Arbeitslosigkeit schließen.2 Gerade 

auch im Hinblick auf die Bewertung der Erhöhung zum 1. Januar 2019 bietet die nun erstmals für wis-

senschaftliche Zwecke zur Verfügung stehende Verdienststrukturerhebung 2018 die Möglichkeit, die 

Mindestlohnbetroffenheit zeitnah zu der Erhöhung neu zu berechnen. Die Analyse der Auswirkungen 

auf Beschäftigung und Arbeitslosigkeit wird dabei differenziert nach Formen der abhängigen Beschäf-

tigung (sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Voll-/Teilzeit und geringfügige Beschäftigung) 

sowie sozio-demografischen Charakteristika (Geschlecht, Altersgruppen, Qualifikation) durchgeführt. 

In Bezug auf die sozio-demografischen Charakteristika wird dabei auch untersucht, wie sich eine grup-

penspezifische Berücksichtigung der Eingriffsintensität auf die ermittelten Ergebnisse auswirkt.  

Das zweite Ziel besteht in einer ausführlichen Analyse der Verteilung der Mindestlohnwirkungen für 

verschiedene Segmente der Volkswirtschaft (Heterogenitätsanalyse). Hierbei werden neben regiona-

len Charakteristika (städtischer/ländlicher Raum) auch sektorale Unterschiede (Wirtschaftszweige) be-

rücksichtigt. Da frühere Studien (Pestel et al. 2020 und Mindestlohnkommission 2020, Rn. 15) gezeigt 

haben, dass negative Beschäftigungswirkungen in Regionen mit unterdurchschnittlicher Wachs-

tumsdynamik ausgeprägter waren, werden mögliche heterogene Mindestlohneffekte auch zwischen 

Regionen mit unterschiedlicher Wachstumsdynamik untersucht. Dies ist insbesondere vor dem Hinter-

grund der gegenwärtig durch die Corona-Krise abgeschwächten Konjunktur von besonderem Inte-

resse. Um die Auswirkungen der Corona-Pandemie näher zu untersuchen, werden mögliche Interakti-

onseffekte in Regionen mit hoher bzw. niedriger Betroffenheit analysiert. Die Corona-Betroffenheit 

besteht im Hinblick auf die Beschäftigungseffekte in erster Linie darin, in welchem Umfang berufliche 

Tätigkeiten durch nicht-pharmazeutische Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des neuarti-

gen Coronavirus während der Pandemie eingeschränkt werden. Das regionale Ausmaß der Einschrän-

kung der Ausübung von beruflichen Tätigkeiten wird mit einem sogenannten α[ƻŎƪŘƻǿƴ-LƴŘŜȄά ŀǇπ

proximiert. Auf Grund des verfügbaren Datenstands können die Auswirkungen insbesondere auf die 

Beschäftigung nur bis Anfang des Jahres 2021 analysiert werden, während darüberhinausgehende mit-

telfristige Auswirkungen noch nicht Gegenstand dieses Berichts sein können. 

Zur Beantwortung dieser Fragestellungen kommen verschiedene Spezifikationen des Differenz-in-Dif-

ferenzen-Ansatzes zum Einsatz. Diese Methodik ist in der empirischen Wirtschaftsforschung zu Min-

 
2 Erkenntnisse zu mittel- und längerfristigen Auswirkungen von Mindestlohnerhöhungen in den USA zeigen, dass sich diese 
auf Grund von Anpassungen innerhalb von Sektoren durchaus von den kurzfristigen Effekten unterscheiden können (siehe 
Sorkin 2015 und Aaronson et al. 2018). 
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destlohneffekten stark verbreitet. Die zentrale Idee ist es, die jeweilige Zielgröße für Regionen, Be-

triebe oder einzelne Personen, die in unterschiedlichem Ausmaß vom Mindestlohn betroffen sind, vor 

und nach der Mindestlohnreform miteinander zu vergleichen. Die zentrale Annahme ist, dass die Ent-

wicklung der Zielgröße bei den vom Mindestlohn nicht oder nur geringfügig betroffenen Untersu-

chungseinheiten eine geeignete Referenz für die Entwicklung bei den (stärker) betroffenen Untersu-

chungseinheiten darstellt, die ohne Mindestlohn eingetreten wäre. Diese sogenannte Annahme paral-

leler Trends muss bei der praktischen Anwendung des Differenz-in-Differenzen-Ansatzes stets plausi-

bilisiert werden, um eine kausale Interpretation der Ergebnisse zu rechtfertigen. In der vorliegenden 

Studie wird dieser methodische Ansatz auf regionale Arbeitsmarktdaten angewendet. Grundlage der 

Analysen sind Daten der Statistik der Bundesagentur für Arbeit, die auf Ebene von Arbeitsmarktregio-

nen in Deutschland aggregiert sind und aus verschiedenen Datenquellen angereichert werden.  

Die Ergebnisse dieser Studie lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Mindestlohneinführung und 

die folgenden Erhöhungen haben auch über den bisher analysierten Zeitraum hinaus keine besonders 

ausgeprägten Auswirkungen auf die Beschäftigung entfaltet. Allerdings haben sich die negativen Ef-

fekte auf die geringfügige Beschäftigung verstärkt und in einigen Branchen kam es auch zu negativen 

Effekten auf die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (z.B. im Baugewerbe und dem Verarbei-

tenden Gewerbe oder in Regionen mit unterdurchschnittlicher Wachstumsdynamik). Gleichzeitig zeigt 

die Heterogenitätsanalyse aber auch, dass es in anderen Bereichen positive Entwicklungen gab (z.B. 

für unqualifizierte Arbeitskräfte und in Regionen mit hoher Wachstumsdynamik). Die Analysen der In-

teraktion von Mindestlohnbetroffenheit und Betroffenheit von den Maßnahmen zur Eindämmung der 

Corona-Pandemie ergeben kein eindeutiges Bild und sind schwierig einzuordnen. 

Der vorliegende Bericht ist im Weiteren wie folgt strukturiert. Zunächst gibt Kapitel 2 einen Überblick 

über die neuere empirische Evidenz zu den Auswirkungen von Mindestlöhnen auf die Zielgrößen Be-

schäftigung und Arbeitslosigkeit. Darüber hinaus wird in diesem Kapitel auch kurz auf die durch die 

Corona-Pandemie ausgelösten Verwerfungen am deutschen Arbeitsmarkt eingegangen. Anschließend 

führt Kapitel 3 in das methodische Vorgehen ein, stellt die den vorgenommenen empirischen Unter-

suchungen zu Grunde liegenden Datenquellen vor und präsentiert erste Deskriptionen der relevanten 

Ziel- und Erklärungsgrößen. Kapitel 4 umfasst die Analyse der längerfristigen Auswirkungen des Min-

destlohns auf Beschäftigung und Arbeitslosigkeit. Dabei wird zunächst die konkrete empirische Spezi-

fikation vorgestellt, die für die Ermittlung der Effekte verwendet wird. Nach der Präsentation der Ge-

samtergebnisse folgen Heterogenitätsanalysen, separate Analysen für die Erhöhungsschritte und Un-
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tersuchungen zu möglichen Interaktionen mit der Corona-Pandemie. Weitere Robustheits- und Sensi-

tivitätsanalysen runden das Kapitel ab. Kapitel 5 fasst die wesentlichen Ergebnisse der Studie zusam-

men und diskutiert die Implikationen. Die Studie schließt in Kapitel 6 mit einem Ausblick auf weiteren 

Forschungsbedarf zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf den Arbeitsmarkt in 

Deutschland im Hinblick auf Beschäftigung und Arbeitslosigkeit.  
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2 Neuere empirische Evidenz zu Mindestlöhnen und wirtschaftliche Folgen 
der Corona-Krise  

2.1 Neuere empirische Evidenz 

Die theoretischen Vorhersagen zu den Wirkungen von Mindestlöhnen auf die Zielgrößen Beschäfti-

gung und Arbeitslosigkeit sind unbestimmt (siehe z.B. Pestel et al. 2020, für eine ausführliche Diskus-

sion). Sie hängen sowohl von der relativen Höhe des Mindestlohns zum Lohnniveau als auch von den 

spezifischen Rahmenbedingungen auf der Angebots- und Nachfrageseite der betroffenen Märkte ab. 

Aussagen zu Mindestlohneffekten sind daher nur empirisch und bezogen auf konkrete Anwendungs-

fälle zu treffen (Arni et al. 2014). Die generelle Bedeutung der relativen Höhe von Mindestlöhnen sowie 

der institutionellen Rahmenbedingungen für die Größenordnung der von gesetzlichen Lohnuntergren-

zen ausgelösten Arbeitsmarkteffekte wird allerdings aus verschiedenen Metastudien ersichtlich 

(Boockmann 2010, De Linde Leonard et al. 2014, Chletsos und Giotis 2015). Ein Großteil der maßgeb-

lichen empirischen Mindestlohnstudien behandelt die Vereinigten Staaten, während in Europa die 

Mindestlohnwirkungen vor allem für das Vereinigte Königreich und Frankreich recht ausführlich unter-

sucht sind (siehe Pestel at al. 2020, für eine ausführliche Diskussion und Zusammenfassung). 

Da mit der Einführung des Mindestlohns in Deutschland auch eine umfangreiche Pflicht zur Evaluation 

der Effekte durch die Mindestlohnkommission verbunden wurde, existiert inzwischen allerdings auch 

für Deutschland eine große Anzahl kausalanalytisch orientierter Evidenz. Neben den bereits länger vor-

liegenden Ergebnissen zu den früher eingeführten branchenspezifischen Mindestlöhnen3, entstanden 

u.a. auch im Zuge des zweiten und dritten Berichts zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindest-

lohns der Mindestlohnkommission (2018, 2020) zahlreiche Studien, die sich mit verschiedenen Ergeb-

nisvariablen und natürlich auch den Effekten auf Beschäftigung und Arbeitslosigkeit befassen. Die kau-

salen Beschäftigungseffekte wurden in vielen Studien ς mit teilweise verschiedenen Ansätzen und ba-

sierend auf unterschiedlichen Datengrundlagen ς untersucht (vgl. Caliendo et al. 2019 oder Bruttel 

2019 für eine ausführliche Würdigung). Auch wenn die einzelnen Ergebnisse etwas variieren, lassen 

sich doch folgende drei Kernergebnisse konstatieren (siehe auch Caliendo 2020), bevor die Studien im 

Anschluss etwas ausführlicher dargestellt werden: Erstens, für die sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung ergeben sich keine negativen, in einigen Studien sogar leicht positive Effekte. Zweitens, 

 
3 Überwiegend wurden hier keine signifikanten Beschäftigungseffekte der Branchenmindestlöhne diagnostiziert (siehe 
Bosch und Weinkopf 2012 und Möller 2012 für einen detaillierten Überblick und Doerr und Fitenberger 2015 für eine kriti-
sche Würdigung der verwendeten Methoden), wobei es Anzeichen für tendenziell negative Arbeitsmarkteffekte in Ost-
deutschland gab, wo die Eingriffsintensität wegen des niedrigeren allgemeinen Lohnniveaus deutlich stärker als in West-
deutschland war.  
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der Mindestlohn hat zu einem Rückgang der geringfügigen Beschäftigung geführt. Dabei ist ein Teil der 

vormals geringfügig Beschäftigten direkt in ein sozialversicherungspflichtiges (Teilzeit-)Arbeitsverhält-

nis gewechselt (etwa 40 Prozent, vgl. vom Berge und Weber 2017), während sich andere vom Arbeits-

markt zurückgezogen oder arbeitslos gemeldet haben. Drittens, für die Gesamtbeschäftigung weist 

der Großteil der Studien einen leicht negativen Effekt aus. Demzufolge gab es einen Verlust von etwa 

60.000 (vgl. Bossler und Gerner 2019) bis 140 Tsd. Arbeitsverhältnissen (vgl. Caliendo et al. 2018). Dar-

über hinaus gibt es Anzeichen dafür, dass sich die Einstellungsdynamik verringert hat, also weniger 

neue Stellen geschaffen wurden. Die Befürchtungen eines massiven Stellenabbaus haben sich insge-

samt also nicht bewahrheitet, auch wenn es Hinweise auf leicht negative Beschäftigungseffekte gibt. 

Die Gründe hierfür sind vielfältig und wurden an anderer Stelle bereits ausführlich diskutiert (vgl. z.B. 

Bruttel et al. 2019). Daher sollen hier nur kurz die drei bisherigen Erkenntniswellen zusammengefasst 

werden.  

Die ersten kausalanalytisch orientierten Wirkungsstudien zu den kurzfristigen Auswirkungen der Ein-

führung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland kamen zu dem Ergebnis, dass der 

Mindestlohn keinen substanziellen Effekt auf die Gesamtbeschäftigung hatte (vgl. Caliendo et al. 2019a 

oder Bruttel et al. 2019 für ausführliche Überblicke). Die Studien stützen insgesamt gesehen die Hypo-

these, dass die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns zu einer signifikanten Erhöhung von Stun-

denlöhnen von Bezieher:innen niedriger Löhne geführt hat (siehe auch Bossler und Schank 2020), aber 

lediglich geringe negative Auswirkungen auf die Gesamtbeschäftigung hatte, die sich insbesondere aus 

negativen Auswirkungen auf die geringfügige Beschäftigung bei unveränderter oder lediglich leicht 

veränderter sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung speist (Caliendo et al. 2018, Bonin et al. 2018, 

Ahlfeldt et al. 2018, Garloff 2019, Holtemöller und Pohle 2017, Schmitz 2019). Allerdings konstatieren 

Bossler (2016, 2017) sowie Bossler und Gerner (2019), dass der Mindestlohn die Beschäftigungsdyna-

mik negativ beeinflusst hat. Demnach hat die Einführung des Mindestlohns zwar nicht zu Entlassungen 

geführt, aber gemessen an einer ς kontrafaktischen ς Entwicklung ohne den allgemeinen gesetzlichen 

Mindestlohn zu weniger Neueinstellungen. 

Im zweiten Bericht zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns der Mindestlohnkommission 

(2018) stand die Entwicklung bis einschließlich 2017 (deskriptiv) bzw. 2016 (kausal) im Fokus. Es zeigt 

sich, dass in Folge der Mindestlohneinführung die Entlohnung pro Arbeitsstunde am unteren Rand der 

Lohnverteilung deutlich gesteigert worden ist (Mindestlohnkommission 2018, Burauel et al. 2018). Im 

Hinblick auf die Wirkungen der Mindestlohneinführung auf Beschäftigung und Arbeitslosigkeit kom-

men die Forschungsarbeiten nahezu einhellig zu dem Ergebnis, dass die Gesamtbeschäftigung in Folge 
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der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns in den Jahren 2015 und 2016 geringfügig zurückgegan-

gen ist. Dieser Befund ist vor allem auf den Abbau von ausschließlich geringfügiger Beschäftigung 

όαaƛƴƛ-Wƻōǎάύ ǎƻǿƛŜ ŀǳŦ ½ǳǊǸŎƪƘŀƭǘǳƴƎ ōŜƛ bŜǳŜƛƴǎǘŜƭƭǳƴƎŜƴ ȊǳǊǸŎƪȊǳŦǸƘǊŜƴΦ 9ǎ Ǝƛōǘ ƪŜƛƴŜ IƛƴǿŜƛǎŜ 

darauf, dass sozialversicherungspflichtige Beschäftigung signifikant abgebaut wurde. Ebenso ergeben 

sich keine signifikanten Auswirkungen auf die Entwicklung der Arbeitslosigkeit (Mindestlohnkommis-

sion 2018, Bonin et al. 2018). Bei der kausalen Interpretation dieses zentralen Befunds ist allerdings zu 

berücksichtigen, dass die Verringerung des Umfangs der Beschäftigung in Köpfen lediglich als einer von 

mehreren möglichen Anpassungsmechanismen als Reaktion auf den gesetzlichen Mindestlohn zu ver-

stehen ist. Als eine der deutlichsten Auswirkungen des Mindestlohns ist die Reduzierung der Arbeits-

zeit identifiziert worden (siehe z.B. auch Knabe et al. 2020). Damit korrespondierend wurden deutlich 

geringere oder keine Effekte auf Bruttomonatslöhne sowie Reduzierungen von Sonderzahlungen an 

Beschäftigte ermittelt (Mindestlohnkommission 2018, Bonin et al. 2018, Burauel et al. 2018, Koch et 

al. 2018). Zudem ist festzuhalten, dass es trotz methodischer Schwierigkeiten bei der Messung des 

Stundenlohns nach Einführung des Mindestlohns in den Jahren 2015 bis 2017 deutliche Hinweise da-

rauf gibt, dass eine erhebliche Zahl von Beschäftigten, die einen Anspruch auf den gesetzlichen Min-

destlohn hatten, unterhalb des Mindestlohns entlohnt wurden (Schröder et al. 2020b), während es 

gleichzeitig zu einer kurzfristigen Erhöhung des Reservationslohns bei Arbeitsuchenden kam (Fedorets 

und Shupe 2021). 

In Vorbereitung ihres dritten Berichts hat die Mindestlohnkommission mehrere Forschungsprojekte 

und Expertisen zu verschiedenen Fragestellungen rund um die Mindestlohneinführung in Auftrag ge-

geben (Mindestlohnkommission 2020, Rn. 74 f.). Pestel et al. (2020) untersuchten dabei die mittelfris-

tigen kausalen Effekte der Mindestlohneinführung auf die Beschäftigung bis Ende 2018/Anfang 2019 

unter Berücksichtigung der erstmaligen Mindestlohnerhöhung zum 1. Januar 2017. Es zeigt sich, dass 

der gesetzliche Mindestlohn nach seiner Einführung im Jahr 2015 bis Anfang des Jahres 2019 keine 

besonders ausgeprägten Auswirkungen auf die Beschäftigung entfaltet hatte. Die statistisch signifikan-

ten negativen Effekte auf die abhängige Beschäftigung sind zahlenmäßig gering und im Wesentlichen 

von einem spürbaren Rückgang der geringfügigen Beschäftigung getrieben (Pestel et al. 2020). Diese 

Befunde sind primär den kurz- und mittelfristigen Wirkungen der Einführung des Mindestlohns zuzu-

schreiben, während die erste Erhöhung zum 1. Januar 2017 keinen wesentlichen zusätzlichen Effekt 

entfaltet hat. Auswirkungen auf die registrierte Arbeitslosigkeit lassen sich bis Mitte des Jahres 2019 

nicht nachweisen. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass negative Beschäftigungswirkungen in Re-

gionen/Wirtschaftszweigen mit unterdurchschnittlicher Wachstumsdynamik ausgeprägter waren 
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(Pestel et al. 2020 und Mindestlohnkommission 2020, Rn. 15). Vor dem Hintergrund der gegenwärtig 

durch die Corona-Krise abgeschwächten Konjunktur (siehe auch nächstes Kapitel) ist daher zu unter-

suchen, ob sich diese Trends fortgesetzt haben. Auch in Bezug auf andere Ergebnisvariablen, wie z.B. 

die Löhne, kann festgehalten werden, dass Effekte in erster Linie unmittelbar nach der Mindest-

lohneinführung zu beobachten sind (Mindestlohnkommission 2020, Rn. 5). Je nach Datenquelle und 

Berechnungsart kam es am unteren Rand der Stundenlohnverteilung zu deutlichen Zuwächsen, die 

sich aber nur bedingt auch in einem Anstieg der Monatslöhne widergespiegelt haben. Bachmann et al. 

(2020) führen dies darauf zurück, dass der Mindestlohn sowohl die vertragliche als auch die tatsächli-

che Arbeitszeit reduzierte, und bestätigen damit frühere Ergebnisse von Bonin et al. (2018).   

Dustmann et al. (2021) untersuchen die kurzfristigen Reallokationseffekte des Mindestlohns und kom-

men zu dem Schluss, dass es statt der befürchteten Beschäftigungseffekte zu einer Reallokation der 

vom Mindestlohn betroffenen Beschäftigten in produktivere Unternehmen gekommen ist, die sich 

durch mehr Vollzeitarbeitsplätze, mehr qualifizierte Arbeitskräfte und höhere Lohnaufschläge aus-

zeichnen. Dabei identifizieren sie deutliche Lohnanstiege im unteren Lohnsegment, die zu einem Vier-

tel durch betriebliche Wechsel von kleineren (relativ niedrige Löhne auszahlenden) in größere (relativ 

hohe Löhne auszahlendeύ .ŜǘǊƛŜōŜ ŜǊƪƭŅǊǘ ǿŜǊŘŜƴ ƪǀƴƴŜƴΦ 5ƛŜǎŜ α!ǳŦǿŜǊǘǳƴƎά ȊŜƛƎǘ ǎƛŎƘ ƛƳ ǳƴǘŜǊπ

suchten Zeitraum (der Jahre 2011 bis 2016) nur für Niedriglohnbezieher:innen und nicht für Arbeit-

nehmer:innen in höheren Lohnsegmenten und stellt eine interessante Erweiterung der möglichen Wir-

kungskanäle der Mindestlohneinführung dar. Als Datenbasis wird u.a. die Beschäftigtenhistorik ver-

wendet, die für die Jahre 2011 bis 2014 neben dem monatlichen Einkommen auch die Arbeitsstunden 

enthält. Als Arbeitshypothese wird angenommen, dass sich die Arbeitsstunden vor und nach der Ein-

führung des Mindestlohns innerhalb eines Beschäftigungsstatus (Vollzeit, Teilzeit oder geringfügig be-

schäftigt) nicht verändern. Dies ist leicht konträr zu der oben genannten empirischen Evidenz in der 

kurzen (Bonin et al. 2018) und mittleren Frist (Bachmann et al. 2020) und sollte in zukünftigen Studien 

validiert werden. Friedrich (2020) untersucht die Wirkungen des Mindestlohns auf Basis von Berufs-

gruppen und identifiziert ebenfalls kurzfristige positive Effekte des Mindestlohns auf die sozialversi-

cherungspflichtige Beschäftigung, die allerdings nach der Erhöhung im Jahr 2017 verschwinden. Im 

Hinblick auf die dokumentierte Non-Compliance in den ersten beiden Jahren nach der Mindestlohnein-

führung (siehe z.B. Burauel et al. 2017) wäre eher zu erwarten gewesen, dass sich solche Effekte im 

Zeitablauf verstärken.  



Forschungsprojekt MLK E010: Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 

9 

2.2 Wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie 

Die durch die Corona-Pandemie ausgelösten wirtschaftlichen Verwerfungen auf den Güter- und Ar-

beitsmärkten haben natürlich auch Einfluss auf die laufende Evaluation. Insofern sollen an dieser Stelle 

die wichtigsten Entwicklungen für den deutschen Arbeitsmarkt kurz skizziert werden. Die Pandemie 

begann in Deutschland mit den ersten vereinzelten Infektionsfällen im Januar 2020. Ende Februar 2020 

nahm die Zahl der dokumentierten Fälle stark zu und im März waren bereits alle Bundesländer betrof-

fen (1. Welle). Die Politik reagierte mit Lockdown-Maßnahmen (der erste Lockdown begann Mitte 

März und hatte eine Dauer von sieben Wochen) und Kontaktbeschränkungen verschiedener Intensitä-

ten, um das Pandemiegeschehen einzudämmen. Sowohl die Eindämmungsmaßnahmen als auch die 

gesundheitlichen Erwägungen schränkten die wirtschaftliche Aktivität der Bürger:innen und Unterneh-

men bedeutend ein. Über die Sommermonate beruhigte sich die pandemische Lage wieder etwas und 

die Zahl der täglichen Neuinfektionen sank deutlich. Im Herbst 2020 stiegen die Corona-Fallzahlen wie-

der stark an und die Zahl der Neuinfektionen hielt sich über die Wintermonate auf einem hohen Stand 

(2. Welle). Daher verhängte die Regierung im Dezember 2020 den zweiten αƘŀǊǘŜƴά Lockdown, wel-

cher bis Mai 2021 und damit fast ein halbes Jahr andauerte. Ab Januar 2021 sanken die Zahlen wieder 

leicht, um dann von März bis Mai wieder anzusteigen (3. Welle). Ähnlich wie im vorherigen Jahr sanken 

die Fallzahlen über den Sommer 2021 wieder ab, stiegen dann ab Juli/August 2021 aber wieder lang-

sam an. Im November 2021 nahm die Zahl der Neuinfektionen extrem zu und erreichte im Januar 2022 

einen neuen Rekordwert (4. Welle).4 Ein Ende der Pandemie ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

vorhersehbar.   

Die Corona-Pandemie hat zu einer der schwersten Rezessionen der Nachkriegszeit geführt. Sie war in 

Deutschland für den stärksten Einbruch der Wirtschaftsleistung in einem Quartal seit Beginn der vier-

teljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) im Jahr 1970 verantwortlich (SVR 2020). 

Abbildung 2.1 zeigt, wie sich das reale Bruttoinlandsprodukt vor und seit Einführung des Mindestlohns 

entwickelt hat.5 In den Jahren 2010 und 2011 stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) recht stark an, bevor 

es 2012 und 2013 nur schwach stieg. Nach steigenden Wachstumsraten über die Jahre 2014 bis 2017 

 
4 Für eine detaillierte Chronik der Fallzahlen, Maßnahmen, etc. siehe z.B. https://www.bundesgesundheitsministe-
rium.de/coronavirus/chronik-coronavirus.html, https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavi-
rus/nCoV.html oder https://de.statista.com/themen/6018/corona/ (letzter Zugriff auf alle: 19.01.2022).   
5 Im Jahr 2019 gab es eine umfassende Revision der VGR in deren Zusammenhang die Ergebnisse zurück bis 1991 neu be-
rechnet wurden. Hierbei wurden neue Datenquellen und Berechnungsmethoden berücksichtigt. Siehe dazu: 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Volkswirtschaftliche-Gesamtrechnungen-Inlandsprodukt/Ankuendi-
gungRevision2019.html;jsessionid=16349A6F26DFAFD4FC195BD940CDD6AD.live731 (letzter Zugriff: 24.05.2021). Aus die-
sem Grund weichen die Daten zum BIP auf Kreisebene, die in diesem Bericht verwendet werden, in vielen Fällen ab von 
denen, die in vorangegangenen Analysen (z.B. Pestel et al 2020) verwendet wurden.  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/chronik-coronavirus.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/chronik-coronavirus.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://de.statista.com/themen/6018/corona/
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Volkswirtschaftliche-Gesamtrechnungen-Inlandsprodukt/AnkuendigungRevision2019.html;jsessionid=16349A6F26DFAFD4FC195BD940CDD6AD.live731
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Volkswirtschaftliche-Gesamtrechnungen-Inlandsprodukt/AnkuendigungRevision2019.html;jsessionid=16349A6F26DFAFD4FC195BD940CDD6AD.live731


Forschungsprojekt MLK E010: Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 

10 

hat die gesamtwirtschaftliche Dynamik seit dem Jahr 2018 nachgelassen und bedingt durch die 

Corona-Pandemie sank das BIP im Jahr 2020 deutlich. Zu Beginn der Pandemie im ersten Halbjahr 2020 

war für Deutschland ein historischer Rückgang des BIP um rund 11 Prozent zu beobachten. Über den 

Sommer 2020 verzeichneten viele Wirtschaftsbereiche eine kräftige Erholung, welche sich jedoch ab 

dem Herbst aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen und den darauf beschlossenen erneuten Ein-

schränkungen wieder verlangsamte. Auf das gesamte Jahr 2020 bezogen zeigte sich eine Zuwachsrate 

von -5,1 Prozent, ähnlich wie im Jahr 2009 während der globalen Finanzkrise (SVR 2020). Für das Jahr 

2021 zeichnet sich eine noch immer gebremste Erholung der Volkswirtschaft ab, welche zwar von Imp-

fungen, gesunkenen Infektionszahlen zum Sommer und vermehrter Produktion von Konsumgütern 

profitierte, gleichzeitig aber auch seit dem Frühjahr 2021 von angebotsseitigen Engpässen gebremst 

wurde, die die Herstellung von Investitionsgütern belasten. Es wird erwartet, dass das Vorkrisenniveau 

frühestens Anfang des Jahres 2022 erreicht wird (wobei hier die sich aktuell verschärfende Lage nicht 

berücksichtigt ist). In verschiedenen Wirtschaftsbereichen ist mit einer Normalisierung erst nach Über-

windung der Pandemie zu rechnen (SVR 2021). 

Abbildung 2.1: Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland (2010ς2021) 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt, unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Volkswirtschaftliche-Gesamtrechnungen-Inlands-
produkt/Publikationen/Downloads-Inlandsprodukt/inlandsprodukt-saisonbereinigt-pdf-2180130.html (Quartalszahlen) bzw. 
https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-18.html (Jahreszahlen) (letzter Zugriff: 16.11.2021). 
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Angesichts dieses gravierenden Einbruchs verlief die Arbeitsmarktentwicklung nicht zuletzt durch um-

fangreiche Stabilisierungsmaßnahmen vergleichsweise moderat (Bauer et al. 2020). Zunächst ging die 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung während des Lockdowns von Februar bis Mai 2020 um 

rund 400 Tsd. zurück. Dennoch ergibt sich im Jahresdurchschnitt 2020 ein leichtes Plus von 53.000. Im 

Jahr 2020 waren bundesweit ein Anstieg der Arbeitslosigkeit um 0,9 Prozentpunkte (oder 19,7 Prozent) 

gegenüber dem Vorjahr und ein Rückgang der Erwerbstätigkeit um 0,9 Prozent zu verzeichnen (Weber 

et al. 2020, Rossen et al. 2020). Börschlein und Bossler (2021) zeigen, dass Mindestlohnbetriebe im 

Vergleich zu anderen Betrieben im zweiten Quartal 2020 einen etwas stärkeren Einbruch in ihrer Ar-

beitsnachfrage aufwiesen. Im laufenden Jahr 2021 ging die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

vor allem in einigen ostdeutschen Bundesländern zurück. Für das Jahr 2021 wird insgesamt jedoch ein 

flächendeckender Beschäftigungsaufbau erwartet (Heining et al. 2021). Die im Jahr 2020 stark zurück-

gegangene geringfügige Beschäftigung stieg ebenso wieder an, während die Zahl der Selbständigen 

weiter rückläufig war. Die starke Zunahme der Anzahl der offenen Stellen in diesem Jahr deutet an, 

dass sich die Arbeitskräftenachfrage normalisiert (SVR 2021). Im Vergleich zum Jahr 2019 fällt das prog-

nostizierte Beschäftigungsniveau für das Jahr 2022 mit Ausnahme einiger ostdeutscher Regionen hö-

her aus. Gleichzeitig ist die prognostizierte Arbeitslosenquote in fast allen ostdeutschen, jedoch nur in 

einem Teil der westdeutschen Regionen, unter dem Vorkrisenniveau. Dabei werden vom erwarteten 

Rückgang der Arbeitslosigkeit vor allem Arbeitslose des Rechtskreises SGB III profitieren (Heinig et al. 

2021).  

Neben den Eindämmungsmaßnahmen wurden von der Politik eine Reihe von Stabilisierungsmaßnah-

men eingeführt, um die wirtschaftlichen Folgen der Rezession zu mildern bzw. ihnen entgegenzuwir-

ken (siehe Eichhorst et al. 2020, KPMG 2020 für umfassende Übersichten). Um die Konjunktur anzu-

kurbeln, verabschiedete die Bundesregierung ein umfassendes Konjunkturpaket mit temporärer 

Mehrwertsteuersenkung und Liquiditätshilfen für Unternehmen. Zusätzlich wurde die Insolvenzan-

tragspflicht zeitweise ausgesetzt. Außerdem wurden vorübergehende Sonderregelungen bei der Kurz-

arbeit und beim Arbeitslosengeld eingeführt. Für Personen, deren Anspruch auf Arbeitslosengeld 

(ALG 1) in der Zeit vom 1. Mai 2020 bis zum 31. Dezember 2020 ausgelaufen wäre, wurde die Bezugs-

dauer um drei Monate verlängert. Bei der Kurzarbeit wurde der Leistungsanspruch mit zunehmender 

Dauer gestaffelt erhöht (von 60 Prozent auf 70 Prozent bzw. 80 Prozent des Nettoeinkommens), die 

maximale Dauer auf 24 Monate erhöht, die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge auf den Ar-

beitsausfall ermöglicht und der Zugang zu Kurzarbeit erleichtert (BMAS 2020). So reicht nun ein Anteil 

von 10 Prozent der Beschäftigten mit Arbeits- und Entgeltausfall um Kurzarbeitergeld beantragen zu 
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können und ein Aufbau negativer Arbeitssalden im Arbeitszeitkonto ist nicht erforderlich. Zuletzt wur-

den durch die vierte Verordnung zur Änderung der Kurzarbeitergeldverordnung der erleichterte Zu-

gang zum Kurzarbeitergeld sowie die volle Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge bis Jahresende 

2021 verlängert. Im April und Mai 2020 erhielten nach Daten der Bundesagentur für Arbeit jeweils 

knapp sechs Millionen Beschäftigte Kurzarbeitergeld und auf Basis von Umfragedaten schätzt Sauer 

(2021), dass im September 2021 nur noch knapp 610 Tsd. Personen Kurzarbeitergeld bezogen. Die 

vergleichsweise moderaten Einbußen am Arbeitsmarkt sind nach ersten Einschätzungen zu einem 

nicht unerheblichen Teil der Kurzarbeit-Regelung zu verdanken (SVR 2020). Diese sicherte (zunächst) 

nicht nur bedrohte Arbeitsverhältnisse, sondern sie dämpfte vor allem die Einkommenseinbußen, die 

ansonsten im Fall von Arbeitslosigkeit eintreten würden (vgl. Walwei 2021, Pusch et al. 2021). Zudem 

ermöglichten neue Homeoffice-Regelungen vielen Beschäftigten, ihrer Tätigkeit trotz Abstands- und 

Hygieneregeln weiterhin nachzugehen. Laut einer Umfrage des ifo Instituts von 7.800 Unternehmen 

im Februar 2021 betrug der Anteil der Firmen, die grundsätzlich auf das Homeoffice setzen etwa 81 

Prozent. Insgesamt arbeiteten im Februar 2021 rund 30 Prozent der Beschäftigten mindestens teil-

weise im Homeoffice (Alipour et al. 2021). Ebenfalls stabilisierend gewirkt hat die durch die Corona-

Pandemie beschleunigte Digitalisierung der Arbeitswelt in Deutschland (SVR 2021). Auf europäischer 

Ebene haben viele EU-Mitgliedsstaaten ähnliche Maßnahmen beschlossen und auf EU-Ebene wurde 

beispielsweise durch die EZB Liquidität zu günstigen Konditionen bereitgestellt, um die wirtschaftli-

chen Folgen der Pandemie abzumildern. Nach vorläufigen Ergebnissen von Simulationsstudien haben 

die automatischen Stabilisatoren und Maßnahmen, insbesondere die Kurzarbeit, in Deutschland einen 

starken Rückgang der verfügbaren Einkommen der Haushalte verhindert (Beznoska et al. 2020). Ge-

ringfügig Beschäftigte, Geringqualifizierte und Selbständige waren durch die Corona-Krise allerdings 

besonders negativ betroffen und hatten Einbußen beim Haushaltsmarkteinkommen zu verzeichnen 

(vgl. Kritikos et al. 2020, Christl et al. 2021, Adriaans et al. 2021, SVR 2021). 

Die Weltwirtschaft und auch die deutsche Volkswirtschaft erholen sich zunehmend von der Corona-

Krise (SVR 2021). Für die weitere Entwicklung bleiben jedoch das Infektionsgeschehen und die darauf-

hin getroffenen Einschränkungen entscheidend. Die zuletzt alarmierend hohen Zahlen der Neuinfekti-

onen deuten auf ein Fortführen des Trends aus dem Jahr 2020, der sich zum Winter verschlechternden 

Pandemielage, hin. Zumindest in der kurzen Frist ist kein Ende der Pandemie und der damit verbunde-

nen wirtschaftlichen Folgen in Sicht. 
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3 Methodisches Vorgehen, Datengrundlagen und erste deskriptive Analysen  

3.1 Methodisches Vorgehen 

Die zur Bearbeitung der Aufgabenstellung des Vorhabens vorgesehenen kausalanalytischen Verfahren 

bestehen im Wesentlichen aus verschiedenen Spezifikationen und Erweiterungen des klassischen Dif-

ferenz-in-Differenzen-Ansatzes (DiD-Ansatz). Dieser hat die empirische Mindestlohnforschung seit sei-

ner Anwendung in den einflussreichen US-amerikanischen Studien von Card (1992) und Card und Krue-

ger (1994) dominiert und ist weiterhin aufgrund seiner Flexibilität das αworkhorseά der nationalen und 

internationalen Mindestlohnforschung, sowohl in den Studien der vorherigen Evaluationsrunden (Bo-

nin et al. 2018, Pestel et al. 2020) als auch in anderen wissenschaftlichen Studien wie Dustmann et al. 

(2021).  

Das Grundprinzip des DiD-Ansatzes besteht darin, Differenzen in der Zielgröße vor und nach Einfüh-

rung einer zu untersuchenden Maßnahme für eine Gruppe von Betroffenen (Teilnehmer- oder Treat-

ment-Gruppe) und eine Gruppe von Nichtbetroffenen (Kontroll-Gruppe), die nicht durch die interes-

sierende Maßnahme beeinflusst ist, miteinander zu vergleichen. Durch den Fokus auf zeitliche Verän-

derungen der Differenzen zwischen Treatment- und Kontroll-Gruppe erlaubt der DiD-Ansatz im Ge-

gensatz zu einem simplen Querschnittsvergleich, dass sich Treatment- und Kontroll-Gruppe zu Beginn 

der Einführung der Maßnahme, hier also der Mindestlohneinführung bzw. -erhöhung, strukturell un-

terscheiden. Voraussetzung für einen funktionierenden DiD-Ansatz ist jedoch, dass sich die Ergebnis-

größe, also Beschäftigung und Arbeitslosigkeit, in der Vorperiode der Maßnahme vergleichbar entwi-

ckelt haben. Im Kontext des Vorhabens besteht die zu untersuchende Maßnahme in der Einführung 

des Mindestlohns zum 1. Januar 2015 bzw. in den folgenden Erhöhungen. 

Die Identifikation kausaler Effekte im Rahmen des DiD-Ansatzes beruht auf verschiedenen Annahmen, 

die im Folgenden beschrieben und diskutiert werden. Die Hauptannahme des DiD-Ansatzes ist, dass 

Untersuchungseinheiten der Kontroll- und Treatment-Gruppe eine vergleichbare Entwicklung in der 

interessierenden Zielgröße vollzogen hätten, wäre die Einführung des Mindestlohns ausgeblieben (pa-

ǊŀƭƭŜƭŜ ¢ǊŜƴŘǎΣ ƛƳ 9ƴƎƭƛǎŎƘŜƴ αcommon trendsάύΦ ½ǿŀǊ ƛǎǘ ŘƛŜǎŜ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ƛƳ CŀƭƭŜ ŘŜǊ 

Nicht-Einführung des Mindestlohns nicht beobachtbar, jedoch kann die Validität der Annahme durch 

den Vergleich der Entwicklung der Zielgröße für beide Gruppen vor Einführung der interessierenden 

Maßnahme untersucht werden. Sind parallele Trends vor Einführung des Mindestlohns gegeben, kann 

davon ausgegangen werden, dass sich die jeweilige Zielgröße in beiden Gruppen ohne die Einführung 

des Mindestlohns weiterhin gleich entwickelt hätte. Oft besteht ein solcher paralleler Verlauf erst 



Forschungsprojekt MLK E010: Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 

14 

nachdem zusätzliche beobachtbare Eigenschaften, die über die Zeit variieren und die zu untersu-

chende Zielgröße beeinflussen können, als Kontrollvariablen in die Analyse mit einbezogen werden. In 

diesem Fall wird von einem konditionalen DiD-Schätzer gesprochen.  

Darüber hinaus müssen mögliche weitere Verzerrungen des Schätzers bei der Implementation des DiD-

Ansatzes beachtet werden. Zum einen kann die Einführung der Maßnahme für die Treatment-Gruppe 

möglicherweise vorhersehbar sein, so dass bereits vor dem Zeitpunkt der Einführung Verhaltensan-

passungen erfolgen (Antizipationseffekte) und somit den Vorher-Nachher-Vergleich zwischen Treat-

ment- und Kontroll-Gruppe beeinflussen. Zum anderen muss gesichert sein, dass die Implementation 

der Maßnahme keine Auswirkungen auf die Zielgröße der Kontroll-Gruppe hat (Spillover-Effekte). So 

könnte die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns auch die Löhne von Beschäftigten verändert ha-

ben, die bereits vor der Einführung einen Lohn in Höhe von (knapp) über 8,50 Euro pro Stunde erhiel-

ten, sofern der Mindestlohn die gesamte Lohnstruktur innerhalb von Betrieben (Aretz et al. 2013) oder 

gar innerhalb der Volkswirtschaft (Autor et al. 2016) beeinflusst.  

Um die Plausibilität der Annahme paralleler Trends besser abzusichern, werden darüber hinaus häufig 

sogenannte Placebo-Tests durchgeführt. Hierzu werden fiktive Maßnahmen in einem Zeitraum analy-

siert, der vor dem Zeitpunkt der Einführung der untersuchenden Maßnahme liegt, so dass gesichert 

ist, dass sie die Zielgröße noch nicht beeinflussen konnten. Entsprechend sollte der DiD-Schätzer bei 

einem Placebo-Test kein signifikantes Ergebnis liefern. Ist dies doch der Fall, liefert dies einen Hinweis 

darauf, dass die identifizierende Annahme paralleler Trends verletzt ist. 

Der DiD-Ansatz setzt die Einteilung der Untersuchungseinheiten in eine Treatment- und eine Kontroll-

Gruppe voraus. Durch die Allgemeingültigkeit des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschlands lässt sich 

allerdings keine geeignete Kontroll-Gruppe finden, die nicht vom Mindestlohn betroffen ist. Zwar gab 

es im Zusammenhang mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns gewisse Ausnahme- und 

Übergangsregelungen. Die davon betroffenen Beschäftigungsgruppen sind jedoch durch geringe Fall-

zahlen gekennzeichnet oder mit regulären Beschäftigten schwer vergleichbar (z.B. Auszubildende, 

Praktikant:innen, Personen unter 18 Jahren). Sie sind daher zu Vergleichszwecken ungeeignet. Auch 

Sektoren, die durch tariflich vereinbarte branchenspezifische Mindestlöhne oberhalb des gesetzlichen 

Mindestlohns gekennzeichnet sind, eignen sich nicht als Kontroll-Gruppe, da es sich bei diesen Sekto-

ren um ein selektives Segment des Arbeitsmarkts handelt. 
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Daher wird im Rahmen dieses Vorhabens ein Ansatz angewendet, der Regionen anhand des Grades 

der Mindestlohnbetroffenheit der Treatment- oder der Kontroll-Gruppe zuordnet. Die Mindestlohn-

betroffenheit ergibt sich dabei aus der Lohnstruktur kurz vor Einführung (bzw. Erhöhung) des gesetzli-

chen Mindestlohns. Zur Abschätzung der Mindestlohneffekte werden Veränderungen der Zielgrößen 

nach der Reform von Untersuchungseinheiten mit einer relativ hohen und einer relativ geringen Min-

destlohnbetroffenheit miteinander verglichen. Darüber hinaus kann statt einer einfachen binären Ein-

teilung in Treatment- und Kontroll-Gruppe die der Einteilung zu Grunde liegende kontinuierliche Vari-

ation der Mindestlohn-Relevanz als Treatment-±ŀǊƛŀōƭŜ όŘŜǊ ǎƻ ƎŜƴŀƴƴǘŜ α.ƛǎǎά ς ƛƳ 9ƴƎƭƛǎŎƘŜƴ αbiteά 

ς des Mindestlohns) ausgenutzt werden. Im Rahmen dieses erweiterten DiD-Verfahrens werden also 

nicht nur Untersuchungseinheiten miteinander verglichen, für die der gesetzliche Mindestlohn mehr 

oder weniger relevant ist, sondern es wird ein direkter Effekt der Mindestlohnbetroffenheit ς z.B. auf 

aggregierter Ebene der Anteil der Beschäftigten, die in einer Region vor Einführung des Mindestlohns 

weniger als 8,50 Euro verdienten ς auf die betrachtete Zielgröße gemessen (vgl. u.a. Dolton et al. 2012, 

2015, Dube et al. 2010). 

Unabhängig davon, ob ein klassischer DiD-Ansatz mit binärer Einteilung in Treatment- und Kontroll-

Gruppe oder ein erweiterter DiD-Ansatz mit kontinuierlicher Mindestlohnbetroffenheit angewendet 

wird, muss das zu Grunde liegende Maß für die Relevanz des Mindestlohns operationalisiert werden. 

Ein gängiges Maß ist der Kaitz-Index, der die Höhe des Mindestlohns in Relation zum herrschenden 

mittleren Lohn ς gemessen durch den Median der Lohnverteilung oder das arithmetische Mittel aller 

Löhne ς innerhalb einer aggregierten Untersuchungseinheit in Relation setzt. Ein weiteres Maß ist der 

Anteil der vom Mindestlohn betroffenen Beschäftigten, die vor Einführung unterhalb der neuen Lohn-

grenze entlohnt wurden. Ein drittes, ƛƴ ŘƛŜǎŜǊ {ǘǳŘƛŜ ƎŜƴǳǘȊǘŜǎ aŀǖ ƛǎǘ ŘƛŜ ǎƻ ƎŜƴŀƴƴǘŜ α[ƻƘƴƭǸŎƪŜά ς 

die durchschnittliche Abweichung des vor Einführung gezahlten Stundenlohnniveaus von der Höhe des 

Mindestlohns in Euro. Die verschiedenen Konzepte zur Messung der Mindestlohnbetroffenheit sind 

hochgradig korreliert (und liefern dementsprechend sehr ähnliche Ergebnisse wie auch anhand der 

später durchgeführten Robustheitsanalysen deutlich wird).  

Die konkrete Operationalisierung der verschiedenen DiD-Spezifikationen für die Hauptergebnisse so-

wie die Heterogenitätsanalysen erfolgen in Kapitel 4. Nachfolgend werden zunächst die verwendeten 

Datengrundlagen der Zielgrößen, Betroffenheitsmaße und Hintergrundvariablen vorgestellt und erste 

Deskriptionen präsentiert.   
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3.2 Datengrundlagen und Deskriptionen  

Im Folgenden werden die Datengrundlagen für die Implementierung des DiD-Ansatzes zur Abschät-

zung der Mindestlohnwirkungen beschrieben und erste Deskriptionen für diese präsentiert. Dabei kön-

nen drei Arten von Variablen unterschieden werden: 

¶ Variablen zur Bestimmung der Mindestlohnbetroffenheit: Stundenlohnsatz vor Einführung 

bzw. Erhöhung des Mindestlohns, Beschäftigung im Anwendungsbereich des gesetzlichen 

Mindestlohns; 

¶ Variablen zur Messung der Zielgrößen: Beschäftigungsform (geringfügig, sozialversicherungs-

pflichtig, Vollzeit/Teilzeit), Arbeitslosigkeit (SGB II / SGB III); 

¶ Hintergrundvariablen zur Analyse von Effektheterogenitäten: insbesondere Alter, Geschlecht, 

Qualifikation, regionale Dynamik. 

Als Datenbasis für die vorliegende Analyse dient ein Portfolio aus aggregierten amtlichen Daten auf 

Regionalebene. Die verwendeten Datengrundlagen für Zielgrößen und Messung der Mindestlohnbe-

troffenheit werden in den folgenden Abschnitten näher beschrieben.  

3.2.1 Verdienststrukturerhebung 2014 und 2018 

Die Verdienststrukturerhebung (VSE) des Statistischen Bundesamtes erhebt Daten zu Verdiensten von 

Beschäftigungsverhältnissen in Deutschland sowie weitere detaillierte Informationen zur Beschäfti-

gung (Arbeitsstunden, Wirtschaftszweig) und persönliche Merkmale der Beschäftigten. Die VSE findet 

seit 2006 im vierjährigen Rhythmus statt. Somit wurden auch im Jahr 2014, also im Jahr vor der Ein-

führung des gesetzlichen Mindestlohns, und im Jahr 2018, also im Jahr vor der zweiten Erhöhung des 

gesetzlichen Mindestlohns, Daten erhoben. 

Verdienststrukturerhebung 2014: Die Verdienststrukturerhebung 2014 (VSE 2014) beinhaltet Infor-

mationen zu etwa einer Million Beschäftigungsverhältnissen in rund 71.000 Betrieben mit mindestens 

einem sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.6 Berichtsmonat ist der April des jeweiligen Jahres. 

Für eine hohe Repräsentativität erfolgt die Auswahl der Betriebe geschichtet nach Bundesland, Wirt-

 
6 Bei der Verwendung der VSE 2014 ist zu beachten, dass es im Jahr 2016 zu einer Änderung im Anonymisierungsverfahren 
gekommen ist. Als Konsequenz stehen gegenüber früheren Versionen etwas mehr Betriebe/Personen zur Verfügung, die zu 
leichten Abweichungen zu den früher berechneten Bite-Maßen führen können. Die Änderungen betreffen vor allem die 
Regionen Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg, Hannover, Emden und Kassel. 
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schaftszweig und Betriebsgrößenklasse (FDZ, 2019). Für die teilnehmenden Betriebe besteht eine Aus-

kunftspflicht. Die VSE 2014 wurde bereits in der Evaluationsforschung zum gesetzlichen Mindestlohn 

eingesetzt (Bruttel et al. 2017, Bonin et al. 2018, Caliendo et al. 2018, Pestel et al. 2020). Sie zeichnet 

sich gegenüber anderen betriebsbezogenen Datenquellen durch eine Reihe nützlicher Eigenschaften 

aus. Die präzise Erfassung von Stundenlöhnen auf der Individualebene ermöglicht es, die Eingriffsin-

tensität des Mindestlohns in unterschiedlichen Dimensionen zu erfassen. Die Fallzahlen der VSE 2014 

sind auch groß genug, um die genannten Indikatoren für die Eingriffsintensität des gesetzlichen Min-

destlohns bis hinunter auf die Ebene sehr fein gegliederter Arbeitsmarktsegmente, insbesondere nach 

Berufserfahrung und Qualifikation der Beschäftigten belastbar zu berechnen. Diese gruppenspezifi-

schen Eingriffsintensitäten werden für die Heterogenitäts- bzw. im Rahmen der Robustheitsanalysen 

verwendet. Zudem sind regionale Berechnungen möglich, z.B. auf Ebene der hier verwendeten 257 

Arbeitsmarktregionen, auch wenn darauf hingewiesen werden muss, dass die Ergebnisse unterhalb 

der Ebene der Bundesländer nicht per se repräsentativ sind (FDZ 2019). 

Verdienststrukturerhebung 2018: Auf die Verwendung der in den Jahren 2015, 2016 und 2017 erfolg-

ten Verdiensterhebungen (VE), deren Teilnahme im Gegensatz zur VSE nicht verpflichtend, sondern 

freiwillig war, wird verzichtet. Dies geschieht zum einen wegen der möglichen Selektionsproblematik, 

zum anderen aber auch, weil die deutlich kleineren Fallzahlen in Bezug auf die geplanten Heterogeni-

tätsanalysen keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn versprechen. Als zweite Quelle wird stattdessen 

auf die Verdienststrukturerhebung 2018 abgestellt. Die Verdienststrukturerhebung 2018 (VSE 2018) 

beinhaltet erneut verknüpfte Informationen über rund 60.000 Betriebe und einer Million Arbeitneh-

mer:innen, die eine detaillierte Beschreibung der Situation vor der zweiten Erhöhung des Mindest-

lohns zum 1. Januar 2019 ermöglichen. Die für die VSE 2014 genannten Eigenschaften bietet auch die 

VSE 2018. Somit ist es mit der VSE 2018 möglich, nahtlos an die bisherige Evaluationsforschung zum 

Mindestlohn anzuknüpfen und darüber hinaus Entwicklungen zwischen dem Jahr vor der Mindest-

lohneinführung und dem Jahr vor der zweiten Erhöhung im Jahr 2019 darzustellen. 

Für die Analysen sind die Verdienststrukturerhebungen 2014 und 2018 von zentraler Bedeutung, um 

die Eingriffsintensität zur Einführung und vor der zweiten Erhöhung zu bestimmen und die regionalen 

Einheiten ς wie in Abschnitt 3.1 beschrieben ς in Treatment- und Kontroll-Gruppe einzuteilen. Die bi-

näre Einteilung der 257 Arbeitsmarktregionen erfolgt dabei auf Grundlage der Lohnlücke, die auf Basis 

der VSE 2014 berechnet wurde. An dieser Stelle werden aber auch die Werte für die VSE 2018 ausge-
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wiesenΣ ŘƛŜ ȊǿŀǊ ƴƛŎƘǘ ŦǸǊ ŘƛŜ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎ ŘŜǊ αIŀǳǇǘά-Effekte relevant sind, aber erlauben, die Ver-

änderung der Eingriffsintensität im Zeitverlauf zu dokumentieren, was dann im weiteren Verlauf für 

die Diskussion der Effekte der Mindestlohnerhöhung im Jahr 2019 von Bedeutung ist.    

Lohnlücke 2014 und 2018: Die Lohnlücke bezeichnet die durchschnittliche absolute Differenz des Stun-

denlohns zum gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro für die VSE 2014 (9,19 Euro für die VSE 2018) 

für Stundenlöhne unterhalb des Mindestlohns, wobei die Differenz den Wert Null für Löhne von min-

destens 8,50 Euro (9,19 Euro) annimmt. Das hier verwendete Konzept der Lohnlücke basiert somit auf 

der Grundgesamtheit aller Beschäftigten, die nicht vom gesetzlichen Mindestlohn ausgenommen sind, 

und quantifiziert die Mindestlohnbetroffenheit sowohl im Hinblick auf die Anzahl der Beschäftigten 

sowie auf die Höhe des Mindestlohns im Vergleich zum Ausgangsniveau der Löhne. Die Fokussierung 

auf die Lohnlücke als Konzept zur Messung der Mindestlohnbetroffenheit erfolgt, da sie im Gegensatz 

zu den anderen Maßzahlen den notwendigen Umfang der durchschnittlichen Anpassung der Entloh-

nung quantifiziert, die notwendig ist, um den Stundenlohn der Beschäftigten vom April 2014 (April 

2018) auf das Niveau der gesetzlichen Lohnuntergrenze von 8,50 Euro nach Einführung des Mindest-

lohns (9,19 Euro nach Erhöhung des Mindestlohns) anzuheben. Zudem besteht zwischen den verschie-

denen Konzepten zur Erfassung der Mindestlohnbetroffenheit ein starker positiver Zusammenhang 

(siehe z.B. Bonin et al. 2018, S. 11 ff.).  

Gruppeneinteilung 2014 und 2018: Die Einteilung in Treatment- und Kontroll-Gruppe orientiert sich 

am gewichteten Median der Lohnlücke auf Ebene der Arbeitsmarktregionen, der für die VSE 2014 

0,143 Euro (relativ zu 8,50 Euro) und für die VSE 2018 0,028 Euro (relativ zu 9,19 Euro) beträgt. Bei der 

Interpretation dieser Größe ist zu beachten, dass das hier verwendete Konzept der Lohnlücke auf 

Grundlage der Grundgesamtheit aller Beschäftigten berechnet wird. Dies schließt also ausdrücklich 

Beschäftigte ein, die im April 2014 (April 2018) bereits einen Stundenlohn von mehr als 8,50 Euro (9,19 

Euro) erhalten haben und für die die Differenz zum gesetzlichen Mindestlohn wie oben beschrieben 

Null beträgt.7 Insgesamt weisen 113 Regionen für die VSE 2014 eine durchschnittliche Lohnlücke un-

terhalb oder gleich dieses Werts auf und bilden die Kontroll-Gruppe, während die übrigen 144 Regio-

nen mit einer Lohnlücke oberhalb des Medians die Treatment-Gruppe darstellen. Für die VSE 2018 

bilden 104 Regionen die Kontroll-Gruppe, während 153 Regionen die Treatment-Gruppe darstellen. 

 
7 Die durchschnittliche Lohnlücke über alle Beschäftigungsverhältnisse hinweg beträgt für die VSE 2014 0,161 Euro. Dieser 
Wert ergibt sich aus dem gewichteten Mittel des Abstands zur Mindestlohnschwelle von durchschnittlich 1,41 Euro für die 
Gruppe der Beschäftigten mit Stundenlohn unter 8,50 Euro, deren Anteil 11,4 Prozent beträgt (1,41 Euro x 0,114 = 0,161 
Euro). Für die VSE 2018 beträgt die durchschnittliche Lohnlücke über alle Beschäftigungsverhältnisse hinweg 0,027 Euro 
(0,39 Euro x 0,069 = 0,027 Euro). 
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Die Zahl der Arbeitsmarktregionen in der Treatment- und Kontroll-Gruppe unterscheidet sich, da bei 

der Berechnung des Medians der Lohnlücke mit der Beschäftigtenzahl in den Arbeitsmarktregionen 

gewichtet wurde. Das heißt, dass die Zahl der Beschäftigten gleichmäßig auf beide Gruppen verteilt 

ist.8 Die Karte auf der linken Seite von Abbildung 3.1 zeigt für die VSE 2014 die geografische Verteilung 

der Höhe der Lohnlücke über die Arbeitsmarktregionen hinweg, während auf der rechten Seite die 

darauf basierende binäre Einteilung in Regionen mit einer niedrigen (unterhalb oder gleich des Medi-

ans) und hohen (oberhalb des Medians) Lohnlücke dargestellt ist. 

Abbildung 3.1: Lohnlücke in Arbeitsmarktregionen (VSE 2014) 

 

Quelle: Verdienststrukturerhebung 2014, eigene Berechnung. Anmerkungen: Lohnlücke in Arbeitsmarktregionen, basierend auf der Verdienst-
strukturhebung 2014. Links: Darstellung der Lohnlücke über Arbeitsmarktregionen hinweg. Rechts: Darstellung der Lohnlücke relativ zum 
Median der Lohnlücke (Einteilung in Treatment- und Kontroll-Gruppe).  

Eigenschaften der Kontroll- und Treatment-Gruppe: Die ersten drei Spalten der Tabelle 3.1 beschrei-

ben die Eigenschaften von Arbeitsmarktregionen vor Einführung des Mindestlohns auf Basis der 

 
8 Da Arbeitsmarktregionen mit einer relativ niedrigen Mindestlohnbetroffenheit im Durchschnitt größer sind (siehe Tabelle 
3.1) ist ihre absolute Zahl geringer als die Zahl der Arbeitsmarktregionen mit relativ hoher Mindestlohnbetroffenheit.  
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VSE 2014. Neben allen 54 ostdeutschen Arbeitsmarktregionen werden 90 der insgesamt 203 west-

deutschen Regionen der Treatment-Gruppe zugeordnet.9 Die Tabelle zeigt, dass die durchschnittliche 

Lohnlücke in den Arbeitsmarktregionen oberhalb des Medians (0,281 Euro) fast dreimal so hoch ist 

wie in den Arbeitsmarktregionen unterhalb bzw. gleich des Medians (0,104 Euro). Dünn besiedelte und 

ländliche Regionen sind im Vergleich zu städtisch geprägten Arbeitsmarktregionen in der Treatment-

Gruppe deutlich überrepräsentiert. Dagegen sind nur wenige Unterschiede zwischen Treatment- und 

Kontroll-Gruppe festzustellen, was die Beschäftigungs- und Bevölkerungsstrukturen der Arbeitsmarkt-

regionen betrifft. 

Die Spalten (4)-(6) in Tabelle 3.1 beschreiben die Eigenschaften von Arbeitsmarktregionen vor der 

zweiten Erhöhung des Mindestlohns auf Basis der VSE 2018. Die durchschnittliche Lohnlücke in Ar-

beitsmarktregionen oberhalb des Medians (0,043) ist zwar immer noch mehr als doppelt so hoch wie 

in Regionen unterhalb oder gleich des Medians (0,019), aber die absoluten Unterschiede sind deutlich 

niedriger, weil die durchschnittliche Lohnlücke für beide Gruppen stark zurückgegangen ist. Es fällt 

auch sofort auf, dass nun acht ostdeutsche Arbeitsmarktregionen nicht mehr der Treatment-Gruppe, 

sondern der Kontroll-Gruppe zugeordnet werden (und etwa 7,7 Prozent dieser Gruppe ausmachen). 

Während sich die Beschäftigungsstruktur in den Gruppen kaum verändert hat, sind nun ländliche Re-

gionen mit Verdichtungsansätzen weniger stark betroffen und dünn besiedelte, ländliche Regionen 

etwas stärker.   

Vergleich der Lohnlücken 2014 und 2018: Die Veränderungen über die Zeit werden auch in Abbil-

dung 3.2 sehr deutlich, die die regionalen Lohnlücken in den 257 Arbeitsmarktregionen für die VSE 

2014 (links, bezogen auf 8,50 Euro) und die VSE 2018 (Mitte, bezogen auf 9,19 Euro) zeigt. Während 

die Lohnlücke 2014 vor allem in Ostdeutschland besonders groß war, waren im Jahr 2018 auch Regio-

nen im Nordwesten und in Rheinland-Pfalz stärker betroffen. Während die Lohnlücke im Jahr 2014 im 

Mittel (gewichtet) bei 0,18 Euro betrug, lag sie im Jahr 2018 im Durchschnitt (gewichtet) nur noch bei 

0,03 Euro.10 Gleichzeitig lag die maximale mittlere Lohnlücke innerhalb einer Region im Jahr 2014 bei  

 
9 Die überarbeitete Version der VSE 2014 (siehe Fußnote 2) führt in einigen Regionen zu neu berechneten Maßen der Min-
destlohnbetroffenheit, die sich im Vergleich zu den Ausführungen in Pestel et al. (2020) dadurch auswirken, dass die Region 
Wolfsburg jetzt der Kontroll-Gruppe und die Region Ravensburg der Treatment-Gruppe zugeordnet wird. Dementsprechend 
kann es zu leichten Abweichungen in den deskriptiven Statistiken kommen.  
10 Die durchschnittlichen Werte der Lohnlücke auf Ebene der Arbeitsmarktregionen liegen etwas oberhalb des zuvor ge-
nannten Gesamtdurchschnitts (siehe Fußnote 7). Dies ist darauf zurückzuführen, dass in der VSE Beschäftigte des öffentli-
chen Dienstes keiner Arbeitsmarktregion zugeordnet werden können, da die Angaben dieser Beschäftigten direkt der Per-
sonalstandstatistik, einer jährlichen Erhebung über alle Beschäftigten der öffentlichen Arbeitgeber zum 30. Juni 2014 bzw. 
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Tabelle 3.1: Eigenschaften von Arbeitsmarktregionen vor Einführung bzw. Erhöhung des Mindestlohns 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 VSE 2014 VSE 2018 

 Gesamt   Gesamt   

Mindestlohnbetroffenheit  

(In Relation zum Median der Lohnlücke) 
 

Gering 

 

Hoch 

 
 

Gering 

 

Hoch 

 

Durchschnittliche Lohnlücke 2014 (in Euro) 0,203 0,104 0,281    

Durchschnittliche Lohnlücke 2018 (in Euro)    0,034 0,019 0,043 

Region in Ostdeutschland (in %) 21 0 37,5 21 7,7 30,1 

Siedlungsstruktur (in %)       

städtisch  44,7 52,2 38,9 44,7 51,9 39,9 

ländlich mit Verdichtungsansätzen  24,9 22,1 27,1 24,9 25 24,8 

dünn besiedelt, ländlich  30,4 25,7 34 30,4 23,1 35,3 

Beschäftigungsstruktur nach Sektoren 2013 (in %)       

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei  2,4 2,3 2,5 2,4 2,1 2,6 

Dienstleistungen  13,7 13,7 13,7 13,7 13,9 13,5 

Produzierendes Gewerbe  29,2 31 27,8 29,2 30,5 28,3 

Öffentlicher Dienst  30,5 28,9 31,7 30,5 29,3 31,2 

Handel, Verkehr und Gastgewerbe  24,2 24,1 24,3 24,2 24,2 24,3 

Bevölkerungsanteil 18-64 Jahre 2013 (in %) 62,4 62,6 62,2 62,4 62,6 62,2 

Wirtschaftswachstum       

BIP-Wachstumsrate 2010-2013 (in %) 9,8 10,2 9,5 9,8 10,4 9,4 

Anteil mit BIP-Wachstumsrate 2010-2013 im unte-

ren Quartil (in %) 
25,7 30,1 22,2 25,7 25 26,1 

BIP Wachstumsrate 2015-2018 (in %) 10,1 11,2 9,3 10,1 10,8 9,7 

Anteil mit BIP-Wachstumsrate 2015-2018 im unte-

ren Quartil (in %) 
29,2 20,4 36,1 29,2 22,1 34 

Anzahl Arbeitsmarktregionen 257 113 144 257 104 153 

Quelle: VSE (2014, 2018), Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) und Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen. 
Anmerkungen: Eine hohe (geringe) Mindestlohnbetroffenheit bedeutet, dass die Lohnlücke oberhalb (unterhalb oder gleich) des Medians ist. 
Die Einteilung der Arbeitsmarktregionen in siedlungsstrukturelle Typen basiert auf den Angaben des BBSR. Die Beschäftigung nach Sektoren, 
das Bruttoinlandsprodukt sowie die Bevölkerungsangaben wurden der Regionalstatistik des Statistischen Bundesamts entnommen. Dienst-
leistungen: Finanz-, Versicherungs-, Unternehmensdienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen. Öffentlicher Dienst: öffentliche und 
sonstige Dienstleistungen, Erziehung und Gesundheit. Handel, Verkehr und Gastgewerbe beinhaltet Informations- und Kommunikationsge-
werbe. 

0,65 Euro und im Jahr 2018 nur noch bei 0,10 Euro. Die Betroffenheit von der Mindestlohnerhöhung 

im Jahr 2019 ist somit insgesamt geringer als die Betroffenheit von der Mindestlohneinführung im Jahr 

2015. Dies verdeutlicht auch der rechte Teil der Abbildung 3.2, der die Differenz zwischen der Lohnlü-

cke im Jahr 2018 und der Lohnlücke im Jahr 2014 je Arbeitsmarktregion darstellt. Diese Differenz ist 

 
2018, entnommen werden (siehe Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder: Metadaten-
report. Teil I: Allgemeine und methodische Informationen zur Verdienststrukturerhebung 2018. Version 1. Wiesbaden 
2020.). Für diese Gruppe ist der gesetzliche Mindestlohn von sehr geringer Relevanz (2014: 1,4 Prozent unter 8,50 Euro, 
durchschnittliche Lohnlücke von 0,024 Euro; 2018: 0,53 Prozent unter 9,19 Euro, durchschnittliche Lohnlücke von 0,001 
Euro), daher fallen die regionalspezifischen Auswertungen ohne diese Beschäftigtengruppe etwas höher aus. 
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für alle Regionen negativ. Es zeigt sich insbesondere für ostdeutsche Regionen eine starke Verringe-

rung der Mindestlohnbetroffenheit, wohingegen diese Verringerung in südwestlichen Regionen, die 

vorab eine geringere Lücke aufwiesen, vergleichsweise schwach ausfällt. 

Abbildung 3.2: Lohnlücken 2014 und 2018 sowie Differenz der Lohnlücken (in Euro)  

 

Quelle: Verdienststrukturerhebung 2014, 2018; eigene Berechnung. Anmerkungen: Gegenüberstellung der Lohnlücke für die Verdienststruk-

turerhebungen 2014 und 2018 in den Arbeitsmarktregionen Deutschlands (für 2014 in Bezug auf 8,50 Euro und für 2019 in Bezug auf 9,19 

Euro) sowie Darstellung der regionalen Differenzen in zwischen 2018 und 2014 (in Euro).  

Zeitliche Variation in der Mindestlohnbetroffenheit: Der grafische Vergleich der Lohnlücken für die 

Jahre 2014 und 2018 deutet bereits darauf hin, dass es Variation in der Mindestlohnbetroffenheit über 

die Jahre hinweg gibt. Tabelle 3.2 untersucht diesen statistischen Zusammenhang für verschiedene 

Betroffenheitsmaße. Dabei wird neben der Lohnlücke auch der Anteil der Beschäftigten berücksichtigt, 

die in einer Region vor Einführung bzw. Erhöhung des Mindestlohns weniger als 8,50 bzw. 9,19 Euro 

verdienten.11 Dabei zeigt sich zunächst in Panel A, dass die beiden Betroffenheitsmaße wie bereits 

erwähnt in den jeweiligen Jahren untereinander stark korreliert sind mit Korrelationskoeffizienten von 

0,95 im Jahr 2014 und 0,7 im Jahr 2018. Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass die Korrelationen 

der jeweiligen Betroffenheitsmaße über die Zeit zwar immer noch statistisch signifikant aber deutlich 

niedriger ausfallen: Der Korrelationskoeffizient zwischen der Lohnlücke im Jahr 2014 und im Jahr 2018 

liegt nur bei etwa 0,3, der für den Anteil der Betroffenen bei etwa 0,6.12 Dies lässt darauf hoffen, dass 

 
11 Im Jahr 2014 waren dies durchschnittlich 11,3 Prozent und im Jahr 2018 6,9 Prozent.   
12 Eine grafische Darstellung der Zusammenhänge befindet sich im Anhang in Abbildung 8.1. 
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ausreichend Variation besteht, um die Effekte der Mindestlohnerhöhung zum 1. Januar 2019 separat 

schätzen zu können, wirft aber gleichzeitig die Frage auf, inwieweit sich die betroffenen Regionen in 

den Jahren 2014 und 2018 unterscheiden. Daher zeigt Panel B der Tabelle 3.2 die Rangkorrelationen 

zwischen den Lohnlücken der Jahre 2014 und 2018, während Abbildung 3.3 dies grafisch veranschau-

licht. Insgesamt wird deutlich, dass die Rangkorrelation relativ niedrig ausfällt und es Regionen gibt, 

die von der Mindestlohneinführung sehr stark und von der zweiten Mindestlohnerhöhung nur sehr 

schwach betroffen waren.     

Tabelle 3.2: Korrelationen der Maße für die Mindestlohnbetroffenheit  

Variablen (1) (2) (3) (4) 

A. Pearsons Korrelationskoeffizient      
(1) Lohnlücke 2014 1,000    
(2) Anteil 2014 0,953***  1,000   
(3) Lohnlücke 2018 0,295***  0,288***  1,000  
(4) Anteil 2018 0,569***  0,597***  0,713***  1,000 
     

B. Spearmans Rangkorrelationskoeffi-
zient 

    

(1) Rang Lohnlücke 2014 1,000    
(2) Rang Lohnlücke 2018 0,4082***  1,000   
     

Quelle: Verdienststrukturerhebung 2014, 2018; eigene Berechnung. Anmerkungen: Paarweise Korrelationen der Mindestlohnbetroffenheit 
anhand von Lohnlücke und Anteil an Beschäftigten mit Lohn unter Mindestlohn. Lohnlücke und Anteil beziehen sich für 2014 auf den Mindest-
lohn von 8,50 Euro, für 2018 auf den Mindestlohn von 9,19 Euro. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

Deskription der verschiedenen Gruppen: Um dies näher zu untersuchen, zeigt Tabelle 3.3 die Anzahl 

der Regionen, die zwischen 2014 und 2018 den Treatment-Status behalten oder gewechselt haben. Es 

zeigt sich, dass 81 Arbeitsmarktregionen (etwa 32 Prozent) im Jahr 2018 einem neuen Treatment-Sta-

tus zugeordnet wurden. Dabei waren 45 Regionen (18 Prozent) im Jahr 2014 wenig betroffen und im 

Jahr 2018 stark betroffen, während für 36 Regionen (14 Prozent) die umgekehrte Reihenfolge gilt. Des 

Weiteren waren 68 Arbeitsmarktregionen in beiden Jahren wenig (26 Prozent) und 108 Regionen stark 

betroffen (42 Prozent).       

Tabelle 3.3: Zugehörigkeit zur Treatment- und Kontroll-Gruppe 2014 und 2018 

VSE 2014 ς                                               
[ƻƘƴƭǸŎƪŜ Ȋǳ уΣрлϵ ǸōŜǊ ŘŜƳ aŜŘƛŀƴ 

VSE 2018 ς                                                            
[ƻƘƴƭǸŎƪŜ Ȋǳ фΣмфϵ ǸōŜǊ ŘŜƳ aŜŘƛŀƴ 

Total 

Nein Ja  

Nein 68 45 113 
Ja 36 108 144 

Total 104 153 257 
Quelle: Verdienststrukturerhebung 2014, 2018; eigene Berechnung.  
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Abbildung 3.3 zeigt die regionale Verteilung dieser Gruppen. Es zeigt sich, dass die meisten Regionen 

in Ostdeutschland zu beiden Zeitpunkten zu den stark vom Mindestlohn betroffenen Regionen gehör-

ten, während weite Teile Bayerns jeweils wenig betroffen waren. Die Arbeitsmarktregionen, die 2014 

stark und 2018 wenig betroffen waren, verteilen sich über das gesamte Bundesgebiet, stärker im Wes-

ten, aber ohne eine konkrete regionale Konzentration. Anders sieht es bei den Regionen aus, die von 

der Kontroll-Gruppe im Jahr 2014 zur Treatment-Gruppe im Jahr 2018 gewechselt sind. Hier gibt es 

eine auffällige Häufung im Nordwesten, in einem Streifen von Nordwest- bis Südniedersachsen.  

Abbildung 3.3: Vergleich der Mindestlohnbetroffenheit (Treatment-Status) 2014 und 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Verdienststrukturerhebung 2014, 2018; eigene Berechnung. Anmerkungen: Gegenüberstellung der Zugehörigkeit zu den Gruppen 
mit hoher Mindestlohnbetroffenheit für die Verdienststrukturerhebung 2014 und 2018 in den Arbeitsmarktregionen Deutschlands (für 2014 
in Bezug auf 8,50 Euro und für 2018 in Bezug auf 9,19 Euro).    

Tabelle 3.4 rundet das Bild ab und beschreibt die Eigenschaften der Arbeitsmarktregionen in den vier 

Gruppen. In den Spalten (1) und (4) sind die Arbeitsmarktregionen enthalten, die in beiden Jahren 

ihren Status in der Treatment- (4) und Kontroll-Gruppe (1) behalten haben, während in Spalte (3) die 

36 Arbeitsmarktregionen beschrieben werden, die im Jahr 2018 neu der Kontroll-Gruppe zugeordnet 

werden. In Spalte (2) sind schließlich die 45 Regionen enthalten, die im Jahr 2018 neu der Treatment- 
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Tabelle 3.4: Eigenschaften von Arbeitsmarktregionen nach Mindestlohnbetroffenheit (Treatment-
Status) 2014 und 2018 

 (1) (2) (3) (4) 

Mindestlohnbetroffenheit in 2014 / 2018  

(in Relation zum Median der Lohnlücke) 
Gering / Gering Gering / Hoch Hoch / Gering Hoch / Hoch 

Durchschnittliche Lohnlücke 2014 (in Euro) 0,098 0,113 0,234 0,296 

Durchschnittliche Lohnlücke 2018 (in Euro) 0,019 0,042 0,021 0,044 

Region in Ostdeutschland (in %) 0 0 22,2 42,6 

Siedlungsstruktur 2015 (in %)     

städtisch  51,5 53,3 52,8 34,3 

ländlich mit Verdichtungsansätzen  26,5 15,6 22,2 28,7 

dünn besiedelt, ländlich  22,1 31,1 25 37 

Beschäftigungsstruktur nach Sektoren 2013 (in %)     

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei  2,2 2,6 2 2,7 

Dienstleistungen  13,9 13,4 14,1 13,6 

Produzierendes Gewerbe  31,8 29,8 28 27,7 

Öffentlicher Dienst  28,2 30 31,5 31,8 

Handel, Verkehr und Gastgewerbe  24 24,3 24,5 24,3 

Bevölkerungsanteil 18-64 Jahre 2013 (in %) 62,7 62,3 62,4 62,2 

Wirtschaftswachstum     

BIP-Wachstumsrate 2010-2013 (in %) 10,7 9,4 9,8 9,5 

Anteil mit BIP-Wachstumsrate 2010-2013 im unteren 

Quartil (in %) 
26,5 35,6 22,2 22,2 

BIP Wachstumsrate 2015-2018 (in %) 11,5 10,7 9,5 9,2 

Anteil mit BIP-Wachstumsrate 2015-2018 im unteren 

Quartil (in %) 
19,1 22,2 27,8 38,9 

Stundenlohn      

Durchschnittlicher Stundenlohn 2014 (in Euro) 16,9 16,0 14,9 14,2 

Durchschnittlicher Stundenlohn 2018 (in Euro) 18,7 17,3 17,5 16,0 

         Prozentuale Differenz 2014-2018 10,6 8,6 18,5 13,5 

Anzahl Arbeitsmarktregionen 68 45 36 108 

Quelle: VSE (2014, 2018), Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) und Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen. 
Anmerkungen: Eine hohe (geringe) Mindestlohnbetroffenheit bedeutet, dass die Lohnlücke oberhalb (unterhalb oder gleich) des Medians ist. 
Die Einteilung der Arbeitsmarktregionen in siedlungsstrukturelle Typen basiert auf den Angaben des BBSR. Die Beschäftigung nach Sektoren, 
das Bruttoinlandsprodukt sowie die Bevölkerungsangaben wurden der Regionalstatistik des Statistischen Bundesamts entnommen. Dienst-
leistungen: Finanz-, Versicherungs-, Unternehmensdienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen. Öffentlicher Dienst: öffentliche und 
sonstige Dienstleistungen, Erziehung und Gesundheit. Handel, Verkehr und Gastgewerbe beinhaltet Informations- und Kommunikationsge-
werbe. 

Gruppe zugeordnet werden und hier fällt auf, dass diese durch ein unterdurchschnittliches Wirt-

schaftswachstum im Zeitraum von 2010 bis 2013 geprägt sind (35,6 Prozent im unteren Quartil) und 

es sich auch deutlich weniger um ländliche Regionen mit Verdichtungsansätzen handelt. Demgegen-

über sind die Regionen in Spalte (3), die von der Treatment- in die Kontroll-Gruppe wechseln, durch 

ein leicht stärkeres Wirtschaftswachstum im selben Zeitraum geprägt und es sind weniger häufig dünn 
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besiedelte, ländliche Regionen darunter. Der untere Teil der Tabelle quantifiziert die Lohnentwicklun-

gen in den vier Gruppen und verdeutlicht die großen regionalen Unterschiede. So variierte z.B. der 

durchschnittliche Stundenlohn im Jahr 2018 zwischen 16,0 Euro und 18,7 Euro und die prozentuale 

Lohnentwicklung in den Regionen, die neu in der Kontroll-Gruppe sind, betrug 18,5 Prozent (von 2014 

nach 2018), während sie in den neuen Regionen der Treatment-Gruppe nur 8,6 Prozent betrug. 

Insgesamt kann also festgehalten werden, dass es regionale Variation in der Mindestlohnbetroffenheit 

über die Zeit gibt, die gerade auch vor dem Hintergrund der für das Jahr 2022 angekündigten Erhöhung 

auf 12 Euro besondere Bedeutung erlangen könnte, da unklar ist, welche Regionen von dieser Anpas-

sung am stärksten betroffen wären. 

3.2.2 Regionaldaten der Statistik der Bundesagentur für Arbeit  

Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA-Statistik) veröffentlicht die Zahl der sozialversicherungs-

pflichtig und geringfügig Beschäftigten sowie die Anzahl der Arbeitslosen im Monats- bzw. Quartals-

rhythmus auf regionaler Ebene. Die Statistiken basieren auf den Prozessdaten der Bundesagentur für 

Arbeit sowie der Rentenversicherung und sind daher generell als sehr verlässlich einzustufen.  

Regionaldaten der BA-Statistik zu Beschäftigung und Arbeitslosigkeit liegen auf Ebene der Landkreise 

und kreisfreien Städte vor und lassen sich zu Arbeitsmarktregionen aggregieren.13 Dies erlaubt die Ver-

knüpfung mit einer Reihe von Kontrollvariablen, die ebenfalls auf der Ebene der Kreise oder Arbeits-

marktregionen gemessen werden, wie etwa regionale Kennzahlen zu Bevölkerung, Wirtschaftsstruktur 

und Wirtschaftskraft des Statistischen Bundesamts oder anhand der VSE 2014/2018 berechnete Kenn-

ziffern zur Mindestlohnbetroffenheit. Die BA-Statistik liefert zudem regionale Arbeitsmarktgrößen für 

differenzierte Zielgruppen (u.a. Geschlecht, Altersgruppen, Qualifikation). Somit lassen sich auf regio-

naler Ebene heterogene Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf Beschäftigung und Arbeits-

losigkeit analysieren.  

 
13 Bei den Arbeitsmarktregionen handelt es sich um eine kreisscharfe Raumabgrenzung durch das Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (BBSR). Grundlage für die Abgrenzung der Arbeitsmarktregionen sind die Berufspendleranteile 
zwischen Kreisen unter Beachtung verschiedener Nebenbedingungen. Siehe dazu: https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/for-
schung/raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/deutschland/regionen/arbeitsmarktregionen/Arbeitsmarktregionen.html 
όƭŜǘȊǘŜǊ ½ǳƎǊƛŦŦΥ мтΦлрΦнлнмύΦ {ƛŜƘŜ ŀǳŎƘ ŘƛŜ !ǳǎǿŜǊǘǳƴƎ ŘŜǎ {ǘŀǘƛǎǘƛǎŎƘŜƴ .ǳƴŘŜǎŀƳǘǎ αwŜƭŀǘƛǾŜ IǀƘŜ ŘŜǎ aƛƴŘŜǎǘƭƻƘƴǎ 
ƴŀŎƘ !ǊōŜƛǘǎƳŀǊƪǘǊŜƎƛƻƴŜƴά όƘǘǘǇǎΥκκǿǿǿΦŘŜǎǘŀǘƛǎΦde/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Mindestloehne/Mindest-
loehne.html, letzter Zugriff: 19.05.2021). Das BBSR weist zum Stand 31.12.2015 insgesamt 258 Arbeitsmarktregionen aus. 
Die Angaben der BA-Statistik auf Kreisebene wurden für den Stand 31.12.2016 definiert. Auf Grund der Fusion der Land-
kreise Göttingen und Osterode am Harz zum neuen Landkreis Göttingen ab dem 01.11.2016 wurden für die Aggregation der 
BA-Statistik die Arbeitsmarktregionen Göttingen und Osterode (jeweils bestehend aus den gleichnamigen Kreisen) entspre-
chend zusammengelegt. Die Untersuchung umfasst somit 257 Arbeitsmarktregionen. 
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Die laufenden Aktualisierungen der administrativ erhobenen von der BA-Statistik publizierten Daten 

erlauben eine Analyse von regionaler Beschäftigung und Kurzarbeit für den Zeitraum vom ersten Quar-

tal 2013 bis einschließlich zum ersten Quartal 2021 sowie der registrierten Arbeitslosigkeit bis zum 

dritten Quartal 2021. Die BA-Statistik umfasst regionalspezifische Angaben zur sozialversicherungs-

pflichtigen sowie zur geringfügigen Beschäftigung, getrennt nach ausschließlich geringfügig Beschäf-

tigten sowie geringfügig Beschäftigten im Nebenjob. Darauf basierend wird die Gesamtzahl der abhän-

gig Beschäftigten als Summe aus sozialversicherungspflichtig und ausschließlich geringfügig Beschäf-

tigten berechnet. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wird wiederum auch getrennt als 

Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung ausgewiesen.14  

Tabelle 8.1 im Anhang gibt Durchschnittswerte für Beschäftigung und Arbeitslosigkeit für die Arbeits-

marktregionen an, getrennt nach deren relativer Mindestlohnbetroffenheit. Dabei wird deutlich, dass 

Arbeitsmarktregionen mit relativ niedriger Lohnlücke im Durchschnitt eine größere Zahl an Beschäf-

tigten und eine kleinere Zahl an Arbeitslosen aufweisen.  

Abbildung 3.4 zeigt die Trends von aggregierter Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und Er-

werbspersonen für Regionen mit hoher und niedriger Mindestlohnbetroffenheit für den Zeitraum vom 

ersten Quartal 2013 bis zum ersten bzw. dritten Quartal 2021. Über den Beobachtungszeitraum hin-

weg nimmt die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung allgemein zu, wobei sie leichten saisonalen 

Schwankungen unterliegt (Höchststand jeweils im dritten Quartal, danach Absinken auf einen Jah-

restiefststand im vierten Quartal, gefolgt von einem erneuten Anstieg im ersten und zweiten Quartal 

bis zum nächsten Höchststand im dritten Quartal). Der bisherige Höchststand wurde im dritten Quartal 

2019 mit insgesamt 33,55 Mio. sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen erreicht 

(davon 16,77 Mio. in Regionen mit hoher und 16,79 Mio. in Regionen mit niedriger Mindestlohnbe-

troffenheit). Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist dabei in Regionen mit einer 

niedrigen Lohnlücke etwas stärker gestiegen und ist seit dem Jahr 2018 in beiden Gruppen etwa auf 

dem gleichen Niveau.  

Gleichzeitig ist die Zahl der Arbeitslosen stetig gesunken, im vierten Quartal 2018 auf einen Tiefstand 

von 2,21 Mio., um sich dann bis zum ersten Quartal 2020 auf ein Niveau von etwa 2,3 Mio. einzupen-

deln. Dies reflektiert den allgemeinen Aufschwung am deutschen Arbeitsmarkt seit Ende der Finanz-

krise, der mit Beginn der Corona-Pandemie allerdings zum Stillstand gekommen ist. Denn anders als in 

 
14 Hierbei ist allerdings zu beachten, dass es insbesondere bis einschließlich 2014 Abweichungen zwischen der Summe aus 
Voll- und Teilzeitbeschäftigung und der gesamten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung gibt, die im Durchschnitt der 
Arbeitsmarktregionen mitunter vierstellig sind. 
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den Jahren zuvor ist die Beschäftigung in den ersten beiden Quartalen 2020 nicht gestiegen, sondern 

um 640 Tsd. auf 36,12 Mio. gesunken und es kam zu einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit im 

zweiten Quartal 2020 (+637 Tsd. gegenüber dem Vorjahresquartal). In etwa auf diesem Niveau blieb 

die Zahl der Arbeitslosen, bevor sie im zweiten und dritten Quartal 2021 wieder sank, aber weiter über 

dem Niveau der Vorjahre blieb. Während der Anstieg Anfang 2020 sowohl bei Arbeitslosen gemäß des 

SGB II als auch des SGB III zu beobachten ist, betrifft das Absinken im Jahr 2021 vor allem Arbeitslosig-

keit gemäß SGB III. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Trends in Treatment- und Kontroll-

Gruppe auch zu Zeiten der Corona-Pandemie parallel verlaufen.  

Dabei ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass auch die Zahl der Personen in Kurzarbeit15 in den ersten 

beiden Quartalen sprunghaft angestiegen ist. Während diese von Beginn des Beobachtungszeitraums 

bis zum vierten Quartal 2019 konstant auf einem sehr niedrigen Niveau war (zwischen 19.000 und 247 

Tsd.), stieg sie im zweiten Quartal 2020 stark auf 4,46 Mio. an, wobei die Gesamtzahl in Regionen mit 

niedriger Mindestlohnbetroffenheit höher war als in Regionen mit hoher Betroffenheit (siehe hierfür 

auch die Tabelle 8.1 im Anhang). Setzt man die Anzahl der Kurzarbeiter:innen ins Verhältnis zu den 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen, ergibt sich für Regionen mit niedriger 

Mindestlohnbetroffenheit im zweiten Quartal 2020 ein Anteil von 15,03 Prozent, während der Anteil 

in Regionen mit hoher Mindestlohnbetroffenheit etwa 12,52 Prozent ist. Vom dritten Quartal 2020 bis 

zum Ende des Beobachtungszeitraums im ersten Quartal 2021 ergeben sich durchschnittlich 7,73 Pro-

zent (hoch) und 8,50 Prozent (niedrig).  

Die gesamte geringfügige Beschäftigung blieb im Beobachtungszeitraum bis Ende 2019 in Regionen 

mit niedriger Lohnlücke relativ konstant, während sie in den Arbeitsmarktregionen der Treatment-

Gruppe nach Einführung des Mindestlohns abnimmt.16 Dies deutet bereits darauf hin, dass die Einfüh-

rung des gesetzlichen Mindestlohns in den hoch betroffenen Regionen zu einem Rückgang der gering- 

 
15 Die BA-Statistik weist die Anzahl der Personen in Kurzarbeit für die Untergruppen Saison-Kurzarbeitergeld, Transfer-Kurz-
arbeitergeld und konjunkturelles Kurzarbeitergeld sowie die Gesamtzahl auf Kreisebene aus. Die Zahlen zu den Personen in 
Kurzarbeit in diesem Bericht basieren zunächst einmal auf den durch die BA ausgegeben Angaben zur Gesamtzahl der Per-
sonen in Kurzarbeit für den Zeitraum vom ersten Quartal 2013 bis zum ersten Quartal 2021. Diese Angaben fehlen jedoch 
für einige Kreis-Quartals-Beobachtungen. Der Grund hierfür sind geringe Fallzahlen für eine oder mehrere Untergruppen, 
die daher aus Geheimhaltungsgründen nicht ausgegeben werden können. In einigen Fällen können als Folge dessen auch 
die Gesamtzahlen nicht angegeben werden. In diesen Fällen wurde stattdessen die Summe aus den verfügbaren Zahlen der 
Untergruppen verwendet. Hierdurch fehlen nur noch für zehn Kreis-Quartals-Beobachtungen Angaben zur Kurzarbeit. Dies 
bedeutet, dass es für zahlreiche Kreis-Quartals-Beobachtungen nur Näherungswerte gibt, allerdings dürften diese sehr nah 
an den tatsächlichen Zahlen liegen, da nur Zahlenwerte kleiner drei aus Geheimhaltungsgründen anonymisiert werden und 
somit nicht in die Gesamtzahl einfließen. 
16 Abbildung 8.2 im Anhang zeigt die Entwicklung getrennt für ausschließlich und im Nebenjob geringfügig Beschäftigte. Es 
wird deutlich, dass die ausschließlich geringfügige Beschäftigung für Regionen mit relativ hoher Mindestlohnbetroffenheit 
stärker gesunken ist. Die geringfügige Beschäftigung im Nebenjob ist für beide Gruppen parallel gestiegen. 
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Abbildung 3.4: Aggregierte Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und Erwerbspersonen (2013ς
2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BA-Statistik, eigene Berechnungen. Die vertikalen Linien geben die Zeitpunkte der Verabschiedung des Mindestlohngesetzes (August 

2014) sowie der Einführung (1. Januar 2015) sowie der ersten und der zweiten Erhöhung (1. Januar 2017 bzw. 1. Januar 2019) des Mindest-

lohns an. 
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fügigen Beschäftigung geführt hat. Der Abstand zwischen den Gruppen wird im Zeitverlauf etwas grö-

ßer und stagniert ab etwa 2019. Im Zuge der Corona-Krise nimmt die Zahl der geringfügig Beschäftigten 

in beiden Gruppen deutlich ab; die Differenz zwischen beiden Gruppen bleibt aber nahezu unverän-

dert.   

Um abschätzen zu können, ob sich insgesamt die Zahl der dem Arbeitsmarkt (offiziell) zur Verfügung 

stehenden Personen im Zuge der Mindestlohneinführung und gerade auch während der Corona-Pan-

demie verändert hat, wird als zusätzliche Ergebnisgröße die Anzahl der Erwerbspersonen in die Be-

trachtung mit aufgenommen. Die Erwerbspersonen ergeben sich in dieser Studie aus der Summe von 

abhängig Beschäftigten (sozialversicherungspflichtig und ausschließlich geringfügig) und Arbeitslosen 

(SGB II und SGB III).17 Beamte und Selbständige können auf Grund der Datenlage nicht berücksichtigt 

werden. Es zeigt sich, dass es in Regionen mit hoher Mindestlohnbetroffenheit mehr Erwerbspersonen 

gibt, der Unterschied zu Regionen mit niedriger Mindestlohnbetroffenheit im Zeitverlauf aber tenden-

ziell abnimmt. Der Höchststand wurde im dritten Quartal 2020 mit insgesamt 39,39 Mio. Erwerbsper-

sonen erreicht (davon 19,92 Mio. in Regionen mit hoher und 19,47 Mio. in Regionen mit niedriger 

Mindestlohnbetroffenheit). 

3.2.3 Zusätzliche Datenquellen  

Als zusätzliche Datenquellen werden u.a. die BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragungen sowie regionale 

wirtschaftliche Indikatoren hinzugezogen. Bei den BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragungen handelt es 

sich um repräsentative, telefonische Befragungen von rund 20.000 Erwerbstätigen ab 15 Jahren mit 

einer regelmäßigen Arbeitszeit von mindestens 10 Stunden pro Woche, die gemeinsam vom Bundes-

institut für Berufsbildung (BIBB) und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 

alle sechs Jahre durchgeführt werden, zuletzt im Jahr 2018. Ein Schwerpunkt der Befragung liegt u.a. 

auf der Beschreibung des Arbeitsplatzes aus Sicht der Erwerbstätigen, insbesondere wird nach Tätig-

keitsschwerpunkten sowie Arbeitsanforderungen und -bedingungen gefragt. Aus dieser Quelle können 

detaillierte Angaben zu beruflichen Tätigkeiten auf Ebene der Berufsklassifikation (KldB2010) entnom-

men werden.  

 
17 Dabei muss berücksichtigt werden, dass Arbeitslose sich bis zu 15 Stunden pro Kalenderwoche in einem Mini-Job betäti-
gen dürfen, ohne sich von der Arbeitslosigkeit abmelden zu müssen (§138(3), SGB III). Nach einer Auswertung von Körner et 
al. (2013) waren im Jahr 2011 etwa 10 Prozent aller ausschließlich geringfügig Beschäftigten bei einer Arbeitsagentur oder 
einem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Die vorliegenden Daten zur geringfügigen Beschäftigung erlauben keine Differenzie-
rung nach (paralleler) Arbeitslosigkeit, so dass es bei der Berechnung zu Überschneidungen kommen kann.  
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Lockdown-Index: Um zu bestimmen, in welchem Umfang berufliche Tätigkeiten durch nicht-pharma-

zeutische Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des neuartigen Coronavirus während der 

Pandemie eingeschränkt werden, wird Ŝƛƴ ǎƻƎΦ α[ƻŎƪŘƻǿƴ-LƴŘŜȄά genutzt. Dieser Index wurde ent-

sprechend des Vorgehens von Faber et al. (2020, für den Schweizer Arbeitsmarkt) konstruiert. Dazu 

wurde die Notwendigkeit der physischen Nähe zu anderen Menschen basierend auf der US-amerika-

nischen Datenbasis αOccupational Information Networkά (O*NET) sowie der Berufsklassifikation αStan-

dard Occupational Classificationά (SOC) ermittelt. Diese Angaben wurden mittels der αInternational 

Standard Classification of Occupationsά (ISCO-08) auf die Klassifikation der Berufe 2010 (KldB 2010) 

übertragen. Damit liegt der Lockdown-Index für die KldB 2010 vor und kann auf aggregierter Ebene 

(KldB 2010 2- oder 3-Steller) an die projektspezifischen Daten herangespielt werden. Je mehr physische 

Nähe in einem Beruf notwendig ist, desto höher fällt der Indexwert dieses Berufes aus. Es wird hierbei 

der Tatsache Rechnung getragen, dass einige Berufe mit einem hohen Maß an physischer Nähe wäh-

rend der Pandemie als systemrelevant eingestuft wurden und ihrer Beschäftigung trotz dessen nach-

gegangen sind (insb. Gesundheits- und Pflegeberufe).18 Diese Berufe erhalten einen Indexwert von 

Null. Der Index auf Ebene der Arbeitsmarktregionen berechnet sich dann als gewichtetes Mittel über 

die in der Region vertretenen Berufe. In Abbildung 3.5 wird deutlich, dass der Lockdown-Index, also 

die approximierte Stärke der Auswirkungen eines Lockdowns auf die Ausübung von Berufen, in Süd-

deutschland am höchsten und im Norden und Osten, aber auch in Teilen von Nordrhein-Westfalen und 

Rheinland-Pfalz, am niedrigsten ist. Hierbei gilt es allerdings zu beachten, dass die gesamte Bandbreite 

des Index lediglich von 0,254 bis 0,317 reicht und damit nicht sehr groß ist. Die eher geringe Variation 

in der Ausprägung der regionalen Variation des Indexes könnte die Schätzung von heterogenen Effek-

ten je nach Corona-Betroffenheit erschweren. 

 
18 Dabei handelt es sich um folgende Berufsgruppen basierend auf der KldB 2010 (3-Steller): Ver- und Entsorgung, Verkauf 
von Lebensmitteln, Verkauf von drogerie- und apothekenüblichen Waren, Sanitäts- und Medizinbedarf, Verwaltung, Arzt- 
und Praxishilfe, Medizinisches Laboratorium, Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe, Human- 
und Zahnmedizin, Pharmazie, Pharmazie, Erziehung, Sozialarbeit, Heilerziehungspflege, Lehrtätigkeit an allgemeinbildenden 
Schulen, Lehrtätigkeit für berufsbildende Fächer, betriebliche, Lehr- und Forschungstätigkeit an Hochschulen, Technischer 
Betrieb des Eisenbahn-, Luft- und Schiffsverkehrs, Lagerwirtschaft, Post und Zustellung, Güterumschlag, Überwachung und 
Steuerung des Verkehrsbetriebs, Fahrzeugführung im Straßenverkehr, Fahrzeugführung im Eisenbahnverkehr, Objekt-, Per-
sonen-, Brandschutz, Arbeitssicherheit, Polizeivollzugs- und Kriminaldienst, Gerichts- und Justizvollzug, Gewerbe- und Ge-
sundheitsaufsicht, Desinfektion, Reinigung. 
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Abbildung 3.5: Lockdown-Index in Arbeitsmarktregionen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BA-Statistik, BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung und Faber et al. (2020), eigene Berechnungen. Der Lockdown-Index gibt an, wie 

viel physische Nähe in einem Beruf notwendig ist. In dieser Karte sind die gewichteten Mittelwerte für Arbeitsmarktregionen dargestellt. Je 

höher der Index, desto mehr physische Nähe ist erforderlich.  

Regionale wirtschaftliche Entwicklung: Um die regionale wirtschaftliche Entwicklung und Situation 

abzubilden, werden regionale volkswirtschaftliche und demografische Indikatoren (auf Ebene von Krei-

sen oder Arbeitsmarktregionen) aus der Regionalstatistik des Statistischen Bundesamts (z.B. Bruttoin-

landsprodukt, Bevölkerung nach Altersgruppen) mit einbezogen. Darüber hinaus werden regionale In-

formationen zur Siedlungsstruktur (z.B. Klassifikation in ländliche und städtische Regionen) vom Bun-

desinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) genutzt. In Abschnitt 4.5 werden die Auswir-

kungen der Mindestlohneinführung bzw. -erhöhung nach der regionalen Wachstumsdynamik differen-

ziert. Die Unterteilung der Regionen erfolgt dabei anhand der im Zeitraum vor der Einführung des Min-

destlohns bzw. im Zeitraum vor der zweiten Erhöhung beobachteten Konjunkturlage. Dafür werden 

die Daten der BA-Statistik auf Ebene der Arbeitsmarktregionen mit Daten des Statistischen Bundes-

amts zu den regionalen Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für den Vierjahreszeitraum 

von 2010 bis 2013 (bzw. 2015ς2018) verknüpft. Dabei wird das BIP für den Zeitraum 2010 bis 2013 für 
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die Analyse des Gesamteffektes der Mindestlohneinführung verwendet und um Daten für den Zeit-

raum 2015 bis 2018 ergänzt, um die Auswirkungen der zweiten Mindestlohnerhöhung näher zu unter-

suchen. Tabelle 3.1 zeigt, dass die durchschnittliche BIP-Wachstumsrate von 2010 bis 2013 etwa 

9,8 Prozent betrug. Das Durchschnittswachstum unterschied sich dabei nicht wesentlich zwischen Re-

gionen mit relativ niedriger und relativ hoher Mindestlohnbetroffenheit (10,2 zu 9,5 Prozent). In den 

Jahren 2015 bis 2018 stieg das BIP um durchschnittlich 10,1 Prozent, wobei der Unterschied zwischen 

Regionen mit relativ niedriger und relativ hoher Mindestlohnbetroffenheit zugenommen hat (11,2 Pro-

zent zu 9,3 Prozent). Für die weitere Analyse wird eine Unterscheidung von Arbeitsmarktregionen mit 

relativ geringem und relativ hohem Wachstum über den Zeitraum von 2010 bis 2013 vorgenommen. 

Regionen mit relativ geringem Wachstum sind diejenigen Regionen, die eine Wachstumsrate im unte-

ren Quartil (untere 25 Prozent) aufweisen, während die oberen 75 Prozent der Verteilung über ein 

relativ hohes Wachstum verfügen. Für die Jahre 2015 bis 2018 erfolgt die Einteilung nach dem gleichen 

Prinzip. Die Karten in Abbildung 3.6 zeigen, wie sich die Wachstumsraten sowie die darauf basierende 

Einteilung in eine Gruppe mit hohem und eine Gruppe mit niedrigem Wachstum über die Arbeits-

marktregionen in beiden Perioden verteilen. Abbildung 8.3 im Anhang zeigt, dass das regionale BIP-

Wachstum sowie die Mindestlohnbetroffenheit kaum miteinander korrelieren, weder für das BIP-

Wachstum von 2010 bis 2013 und die Lohnlücke zu 8,50 Euro im Jahr 2014, noch für das BIP-Wachstum 

von 2015 bis 2018 und die Lohnlücke zu 9,19 Euro im Jahr 2018. Auch Tabelle 3.1 zeigt, dass Arbeits-

marktregionen mit relativ geringem Wachstum sowohl in der Treatment-Gruppe wie auch in der Kon-

troll-Gruppe (mit relativ geringer Lohnlücke) vertreten sind, so dass ausreichend Variation verbleiben 

sollte, um einen Interaktionseffekt mit Indikatoren für relativ geringes BIP-Wachstum zu schätzen. 
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Abbildung 3.6: Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Arbeitsmarktregionen (2010ς2013 bzw. 2015ς
2018) 

Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnung. 
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4 Auswirkungen des Mindestlohns  

Das folgende Kapitel behandelt die geschätzten Effekte des gesetzlichen Mindestlohns auf Beschäfti-

gung und Arbeitslosigkeit auf der Ebene von Arbeitsmarktregionen. Zunächst beschreibt Abschnitt 4 

die spezifische Umsetzung des DiD-Ansatzes. Anschließend erörtert Abschnitt 4.2 die Schätzergebnisse 

im Hinblick auf die aggregierte Beschäftigung und Arbeitslosigkeit in den Regionen. Daran schließen 

sich verschiedene Heterogenitätsanalysen an, wobei Abschnitt 4.3 zunächst mögliche Wirkungsunter-

schiede nach Geschlecht, Alter oder Qualifikation der Erwerbspersonen untersucht. In Abschnitt 4.4 

werden Unterschiede in regionalen Charakteristika und für Wirtschaftszweige analysiert, bevor in Ab-

schnitt 4.5 untersucht wird, ob die Wachstumsdynamik im regionalen Arbeitsmarkt die geschätzten 

Wirkungen des Mindestlohns systematisch beeinflusst. Abschnitt 4.6 geht dann auf die spezifischen 

Wirkungen der zum 1. Januar 2019 erfolgten zweiten Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns ein, 

bevor in Abschnitt 4.7 mögliche Interaktionen mit der Corona-Pandemie analysiert werden. Die Ro-

bustheits- und Sensitivitätsanalysen in Abschnitt 4.8 schließen das empirische Kapitel ab.  

4.1 Empirische Spezifikation 

Die empirische Analyse der Mindestlohneffekte auf regionaler Ebene basiert auf folgender Schätzglei-

chung: 

 ὒέὫὣ ‍ὒέὬὲὰǸὧὯὩȟ Ὅ Ⱦ ὢ‎ — — ‐  (1) 

Hierbei bezeichnet ὒέὫὣ  die logarithmierte Zielgröße (z.B. Beschäftigung oder Arbeitslosigkeit) in 

der Arbeitsmarktregion i im Quartal t. Das Logarithmieren macht die Zielgrößen der unterschiedlich 

großen Arbeitsmarktregionen besser vergleichbar und die Ergebnisse weniger anfällig für Ausreißer. 

Zudem lassen sich die geschätzten Effekte als prozentuale Veränderungen der Zielgröße interpretie-

ren. Der Ausdruck — kennzeichnet die fixen Effekte für jede einzelne Arbeitsmarktregion, die für jegli-

che über die Zeit konstante Eigenschaften einer Region kontrollieren (z.B. geografische Lage). Fixe Ef-

fekte für jedes Quartal — absorbieren überregionale quartalsspezifische Effekte, wie etwa die gesamt-

wirtschaftliche konjunkturelle Entwicklung. Der betrachtete Untersuchungszeitraum umfasst alle 

Quartale vom ersten Quartal 2013 bis einschließlich zum ersten Quartal 2021 für Beschäftigungsgrö-

ßen und bis einschließlich zum dritten Quartal 2021 für die Angaben zur regionalen Arbeitslosigkeit.  

Der Ausdruck ὒέὬὲὰǸὧὯὩȟ Ὅ Ⱦ  reflektiert den Treatment-Indikator der Analyse. Dabei 

handelt es sich um die Interaktion einer binären Variablen für Arbeitsmarktregionen mit einer relativ 
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hohen Lohnlücke (oberhalb des Medians) mit einem binären Indikator für Quartale nach Beschlussfas-

sung und Einführung des Mindestlohns ς also die Beobachtungszeitpunkte nach dem zweiten Quartal 

2014. Während der gesetzliche Mindestlohn zum 1. Januar 2015 in Kraft trat, wurde das zu Grunde 

liegende Gesetz bereits im Juli 2014 verabschiedet. Es erscheint folglich denkbar, dass sich die Akteure 

am Arbeitsmarkt bereits vor dem eigentlichen Einführungsdatum an den künftig zu zahlenden Min-

destlohn angepasst und etwa ihr Verhalten in Bezug auf Einstellungen und Kündigungen vorsorglich 

verändert haben. Die hier gewählte empirische Spezifikation lässt darum zu, dass die realisierten Ziel-

größen bereits im dritten und vierten Quartal 2014 durch den Mindestlohn beeinflusst gewesen sein 

könnten. Der Koeffizient ̡ misst den durchschnittlichen Treatment-Effekt einer relativ hohen Lohnlü-

cke (oberhalb des Medians) auf die jeweilige Zielgröße.  

Der Ausdruck ὢ  ist ein Vektor von Kontrollvariablen, die zwischen Arbeitsmarktregionen und über die 

Zeit variieren können (z.B. unterschiedliche Trends für städtische und ländliche Regionen). Bei der Be-

schreibung der interessierenden Reformeffekte im nachfolgenden Abschnitt wird explizit auf den Ein-

fluss verschiedener Kontrollvariablen eingegangen, so dass die Robustheit der Schätzergebnisse mit 

Blick auf beobachtbare Faktoren kritisch evaluiert werden kann. Um zu bestimmen, ob die interessie-

renden Effekte statistisch signifikant von Null verschieden sind, werden Standardfehler berechnet, die 

auf Ebene der Arbeitsmarktregionen gruppiert sind. Damit wird berücksichtigt, dass sich unbeobach-

tete Merkmale einer Arbeitsmarktregion über die Zeit nicht unabhängig entwickeln. Zudem werden 

bei der Schätzung der Regressionsgleichung die Beobachtungen mit der Beschäftigtenzahl der Arbeits-

marktregionen zum April 2014 gewichtet, so dass die Ergebnisse nicht von Arbeitsmarktregionen von 

vergleichsweise geringer Größe getrieben sind. 

Der in Gleichung (1) dargestellte klassische Differenz-in-Differenzen-Ansatz beruht auf dem einfachen 

Vorher-Nachher-Vergleich zwischen Treatment- und Kontroll-Gruppe. Er quantifiziert somit einen ku-

mulativen Effekt über den betrachteten Zeitraum. Eine Erweiterung dieses Ansatzes erlaubt es dage-

gen, für jedes einzelne Quartal einen gesonderten Effekt des Mindestlohns zu bestimmen und somit 

die dynamische Entfaltung von Mindestlohnwirkungen über die Zeit hinweg zu analysieren. Das erwei-

terte Modell zeichnet sich dadurch aus, dass für jeden Beobachtungszeitpunkt ein Parameter geschätzt 

wird, der erfasst, wie die zum jeweiligen Zeitpunkt auf der Ebene der einzelnen Arbeitsmarktregion 

gemessene Mindestlohnbetroffenheit auf die untersuchte Zielgröße wirkt.  

Formal lässt sich der erweiterte Differenz-in-Differenzen-Ansatz wie folgt formulieren: 

 ὒέὫὣ В ‍ ὒέὬὲὰǸὧὯὩȟ Ὅ
Ⱦ
Ⱦ ȟ Ⱦ ὢ‎ — — ‐  (2) 
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Dabei gilt Gleichung (2) explizit für die Analysen zur regionalen Arbeitslosigkeit. Für die Analysen zur 

regionalen Beschäftigung liegen Daten bis zum 1. Quartal 2021 vor, weshalb hierfür die Summe in (2) 

entsprechend bis Q1/2021 zu betrachten ist.  

Die Indikator-Variable für eine relativ hohe Mindestlohnbetroffenheit ὒέὬὲὰǸὧὯὩȟ  wird nun mit 

Indikator-Variablen für alle Beobachtungszeitpunkte Ὅ ȟ Ⱦ  interagiert. Somit gibt der Koeffi-

zientenvektor ‍ den geschätzten Treatment-Effekt für jeden Zeitpunkt (vor und nach der Verabschie-

dung des Mindestlohngesetzes) relativ zum letzten Zeitpunkt vor der Verabschiedung des Gesetzes zur 

Einführung des Mindestlohns (zweites Quartal 2014) an. So quantifiziert beispielsweise der geschätzte 

Koeffizient für das vierte Quartal 2016 ‍ Ⱦ  die Veränderung des Unterschieds zwischen 

Treatment- und Kontroll-Gruppe in der Zielgröße relativ zum zweiten Quartal 2014, die auf die höhere 

Mindestlohnbetroffenheit zurückzuführen ist.  

Insignifikante Schätzergebnisse für Koeffizienten ‍ vor diesem Referenz-Zeitpunkt können als Validie-

rung der identifizierenden Annahme paralleler Trends angesehen werden. Bei einer adäquaten Mo-

dellspezifikation sollten die geschätzten Koeffizienten für den Zeitraum vor der Reform nicht systema-

tisch von Null verschieden sein. Im Beobachtungszeitraum nach der Reform zeigen die Parameter dann 

an, ob die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns die Zielgröße zu den jeweiligen Beobachtungs-

zeitpunkten beeinflusst hat.  

Für die Schätzungen der Effekte in den Untergruppen, die Berücksichtigung der Betroffenheit 2018 in 

der ursprünglichen Schätzung bzw. die separate Schätzung der Mindestlohnerhöhung kann die Schätz-

gleichung (1) folgendermaßen angepasst werden.  

Zunächst wird Gleichung (1) insofern erweitert, als dass die Schätzungen der Effekte auf bestimmte 

Untergruppen Ὣ, wie beispielsweise Männer oder Frauen, beschränkt werden: 

ὒέὫὣ ‍ὒέὬὲὰǸὧὯὩȟ Ὅ Ⱦ ὢ‎ — — ‐ (3) 

Dabei bezeichnet ὒέὫὣ  die logarithmierte Zielgröße in Arbeitsmarktregion i im Quartal t für die Un-

tergruppe ὫȢ In der Robustheitsanalyse wird die Lohnlücke zusätzlich gruppenspezifisch bestimmt 

ὒέὬὲὰİὧὯὩȟ
ȟ

.        

Des Weiteren werden anhand der folgenden Erweiterung die zusätzlichen Effekte der beiden Mindest-

lohnerhöhungen zum 1. Januar 2017 und zum 1. Januar 2019 bestimmt: 
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ὒέὫὣ ‍ὒέὬὲὰǸὧὯὩȟ Ὅ ϳ ὒέὬὲὰǸὧὯὩȟ‏ Ὅ ϳ

‌ὒέὬὲὰǸὧὯὩȟ Ὅ Ⱦ ὢ‎ — — ‐ 

(4) 

Hierbei wird zur Erfassung der zusätzlichen Effekte der ersten Mindestlohnerhöhung (2017) weiterhin 

die VSE 2014 verwendet, wohingegen für die Bestimmung der zusätzlichen Effekte der zweiten Min-

destlohnerhöhung (2019) zusätzlich auch die Betroffenheit basierend auf der VSE 2018 genutzt wird. 

Schließlich werden in einer gekürzten Form der Gleichung (4) die Effekte der zweiten Erhöhung des 

Mindestlohns separat geschätzt: 

ὒέὫὣ ‌ὒέὬὲὰǸὧὯὩȟ Ὅ Ⱦ ὢ‎ — — ‐ (5) 

Hierbei ist zu beachten, dass für diese Gleichung lediglich die Jahre 2015 bis 2018 als Vorperioden in 

die Analyse einbezogen werden. Weitere Ausführungen und Informationen zu den jeweiligen Imple-

mentationen folgen in den jeweiligen Kapiteln.   

4.2 Auswirkungen auf regionale Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 

In diesem Kapitel werden die bisher vorliegenden kurz- und mittelfristigen Erkenntnisse über die Ef-

fekte der Einführung (und der Erhöhungen) des Mindestlohns bis ins Jahr 2021 erweitert. Dabei wird 

zunächst von jedweden Heterogenitäten abstrahiert und es wird auf die Ermittlung der Gesamteffekte 

auf Beschäftigung und Arbeitslosigkeit, die später als Benchmark für alle weiteren Untersuchungen 

dienen, fokussiert. Dieses Kapitel wird auch genutzt, um die empirische Implementation der Schätzun-

gen ausführlich zu dokumentieren, so dass später darauf referenziert werden kann. Tabelle 4.1 enthält 

die Ergebnisse der Regressionsanalyse auf Grundlage des einfachen Differenz-in-Differenzen-Ansatzes 

aus Gleichung (1) für die Zielgröße Beschäftigung in sieben Ausprägungen. Neben der abhängigen Be-

schäftigung als Summe von sozialversicherungspflichtiger und ausschließlich geringfügiger Beschäfti-

gung in Panel A, werden auch die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (Panel B), zusätzlich dif-

ferenziert nach Vollzeit (Panel B.1) und Teilzeit (Panel B.2), sowie die gesamte geringfügige Beschäfti-

gung (Panel C), die ausschließlich geringfügige Beschäftigung (Panel D) und die geringfügige Beschäfti-

gung im Nebenjob (Panel E) untersucht. Betrachtet wird jeweils die Beschäftigung für die Altersgruppe 

von 15 bis unter 65 Jahren.19 

 
19 Der Mindestlohn ist zwar für Beschäftigte im Alter von unter 18 Jahren nicht bindend, allerdings erlaubt die Einteilung der 
Alterskategorien in der BA-Statistik keinen Ausschluss von Personen unter 18 Jahren, da die jüngste Kategorie je nach Zeit-
Ǉǳƴƪǘ ŀƭǎ αǳƴǘŜǊ нр WŀƘǊŜά ƻŘŜǊ αмр ōƛǎ ǳƴǘŜǊ нр WŀƘǊŜά ŀƴƎŜƎŜōŜƴ ǿƛǊŘΦ 5ƛŜ IŜǘŜǊƻƎŜƴƛǘŅǘǎŀƴŀƭȅǎŜ ƴŀŎƘ !ƭǘŜǊǎƎǊǳǇǇŜƴ ƛƴ 
Abschnitt 4.3 geht daher noch explizit auf die Beschäftigten unter 25 Jahre ein.  
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Die Spalten (1) bis (5) stellen jeweils unterschiedliche Spezifikationen des Regressionsmodells aus Glei-

chung (1) dar und geben den Schätzwert für den Koeffizienten ʲ ŀƴ, also den durchschnittlichen Trea-

tment-Effekt über den gesamten Zeitraum nach Einführung des Mindestlohns vom dritten Quartal 

2014 bis einschließlich zum ersten Quartal 2021 für Beschäftigungsgrößen und bis einschließlich zum 

dritten Quartal 2021 für die Arbeitslosigkeit. Alle Spezifikationen beinhalten fixe Effekte für Arbeits-

marktregionen (AMR FE) und Quartale (Quartal FE). Zu der Basis-Spezifikation in Spalte (1) werden 

dann in den Spalten (2) bis (4) schrittweise zeitveränderliche Kontrollvariablen hinzugefügt. Die Hinzu-

nahme dieser regionalen Kontrollvariablen in den Spalten (2) bis (4) ist für die ökonometrische Analyse 

der Auswirkungen des Mindestlohns von besonderer Bedeutung, da es sich bei der Einteilung der Re-

gionen in Treatment- und Kontroll-Gruppe schließlich nicht um eine zufällige Auswahl handelt, sondern 

die Mindestlohnbetroffenheit hochgradig mit regionalen Indikatoren korreliert ist und ohne Kontroll-

variablen die Annahme paralleler Trends verletzt ist. Durch Aufnahme dieser Faktoren in das Regres-

sionsmodell kann sichergestellt werden, dass die verbliebene Variation der Mindestlohnbetroffenheit 

die genuinen Auswirkungen des Mindestlohns widerspiegelt und nicht auf Unterschiede in längerfris-

tigen Trends insbesondere zwischen West- und Ostdeutschland oder zwischen Stadt und Land zurück-

zuführen ist.   

Um dies sicherzustellen, werden zunächst in Spalte (2) Interaktionen der Quartalsindikatoren mit ei-

nem Indikator für ostdeutsche Arbeitsmarktregionen sowie mit dem Anteil der Bevölkerung im Alter 

von 18 bis 64 Jahren im Jahr 2013 eingeführt, so dass für spezifische demografische Trends in West- 

und Ostdeutschland und Saisonalität kontrolliert wird. Im nächsten Schritt in Spalte (3) wird das Modell 

um Interaktionen der Quartalsindikatoren mit den drei Indikatoren für die Siedlungsstruktur (städtisch, 

verdichtet, ländlich) erweitert (AMR-Typ FE), um auf Unterschiede in längerfristigen Trends und unter-

jähriger Saisonalität zwischen Stadt und Land zu konditionieren. Lineare Zeittrends, die mit der sekt-

oralen Beschäftigungsstruktur im Jahr 2013 interagiert sind, stellen in Spalte (4) sicher, dass der ge-

schätzte Mindestlohneffekt nicht von sektorspezifischen Entwicklungen verzerrt ist. Als erste Ro-

bustheitsprüfung ς weitere folgen in Abschnitt 4.8 ς wird in Spalte (5) auf diejenigen Arbeitsmarktre-

gionen fokussiert, deren Lohnlücke nicht zu den geringsten oder höchsten zehn Prozent der Verteilung 

gehören. So kann geprüft werden, ob die geschätzten Mindestlohneffekte lediglich von Regionen mit 

extrem hoher oder niedriger Mindestlohnbetroffenheit getrieben werden.  
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Ein Blick auf die Schätzergebnisse in Tabelle 4.1 verdeutlicht zunächst, dass die Berücksichtigung der 

regionalen Kontrollvariablen von Bedeutung ist. Die Größe der Koeffizienten nimmt von der Basis-Spe-

zifikation in Spalte (1) bis zu Spezifikation mit allen Kontrollvariablen in Spalte (4) zum Teil deutlich ab 

(während die Beschränkung des Samples auf die mittleren 80 Prozent kaum weitere Auswirkungen 

hat). Daher beschränkt sich die Interpretation der Ergebnisse nachfolgend auf die volle Spezifikation 

in Spalte (4). Panel A macht dabei deutlich, dass die Mindestlohneinführung im Zeitraum bis zum ers-

ten Quartal 2021 statistisch signifikante negative Auswirkungen auf die abhängige Beschäftigung 

hatte. Der Treatment-Effekt in Spalte (4) fällt jedoch mit einer um 0,6 Prozent geringeren Beschäfti-

gung in Regionen mit hoher Mindestlohnbetroffenheit in Relation zu Regionen mit geringer Betroffen-

heit quantitativ relativ gering aus und hat sich im Vergleich zu früheren Studien (Pestel et al. 2020), die 

den Zeitraum bis zum ersten Quartal 2019 untersucht haben, noch leicht abgeschwächt.  

Die Schätzergebnisse in Panel B zeigen, dass der Mindestlohn im gesamten Zeitraum nach seiner Ein-

führung keine Auswirkungen auf die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hatte. Dies gilt sowohl 

für die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung als Ganzes als auch für die Unterteilung nach Voll- 

und Teilzeit. Die geschätzten Koeffizienten sind durchgängig im Zahlenwert sehr klein und statistisch 

nicht signifikant verschieden von Null. Der Ursprung des negativen Gesamteffekts zeigt sich dann in 

den Panels C bis E. Für die geringfügige Beschäftigung (gesamt) ergeben sich für alle Spezifikationen 

statistisch signifikante und negative Treatment-Effekte. Der geschätzte Koeffizient von -0,021 in Pa-

nel C in Spalte (4) bedeutet, dass nach Einführung des Mindestlohns die geringfügige Beschäftigung in 

Regionen mit relativ hoher Mindestlohnbetroffenheit im Durchschnitt 2,1 Prozent niedriger war als in 

Regionen mit relativ geringer Betroffenheit. Die weiteren Schätzergebnisse zeigen dann, dass dieses 

Resultat vollständig auf die ausschließlich geringfügige Beschäftigung zurückzuführen ist, für die sich 

in Panel D mit -0,021 ein signifikanter Koeffizient ergibt, der nahezu identisch zu dem in Panel C ist, 

während die Mindestlohneinführung keinerlei Auswirkungen auf die geringfügige Beschäftigung im 

Nebenjob hatte (Panel E). Im Vergleich zu den bisherigen Ergebnissen bis ins erste Quartal 2019 (Pestel 

at al. 2020) kann somit festgehalten werden, dass sich der Trend in den Effekten bezüglich des Abbaus 

der geringfügigen Beschäftigung weiter bestätigt und um etwa 0,4 Prozentpunkte für die gesamte bzw. 

0,8 Prozentpunkte für die ausschließlich geringfügige Beschäftigung verstärkt hat.   

Die Ergebnisse des erweiterten Differenz-in-Differenzen-Modells aus Gleichung (2) für die Auswirkun-

gen der Einführung des Mindestlohns auf die Zielgrößen abhängige, sozialversicherungspflichtige und 

gesamte geringfügige Beschäftigung finden sich in Abbildung 4.1. In diesen Abbildungen sind die Ent- 
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Tabelle 4.1: Auswirkungen der Mindestlohneinführung auf die regionale Beschäftigung 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

A. Abhängig Beschäftigte      

Treatment -0,015** -0,01***  -0,011***  -0,006** -0,004 

 (0,007) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) 

R2 (within) 0,028 0,3 0,437 0,558 0,534 

B. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte      

Treatment -0,01 -0,003 -0,004 -0,002 0,000 

 (0,007) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) 

R^2 (within) 0,012 0,259 0,423 0,547 0,528 

B.1 Vollzeit      

Treatment -0,013** -0,003 -0,004 -0,001 0,000 

 (0,006) (0,004) (0,004) (0,003) (0,004) 

R^2 (within) 0,016 0,285 0,424 0,527 0,475 

B.2 Teilzeit       

Treatment 0,003 0,001 0,000 0,003 0,004 

 (0,007) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) 

R^2 (within) 0,001 0,117 0,241 0,361 0,413 

C. Geringfügig Beschäftigte (gesamt)      

Treatment -0,053***  -0,024***  -0,025***  -0,021***  -0,016** 

 (0,009) (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) 

R2 (within) 0,1 0,379 0,425 0,447 0,313 

D. Geringfügig Beschäftigte (ausschließlich)      

Treatment -0,057***  -0,019** -0,021** -0,021** -0,018** 

 (0,010) (0,008) (0,008) (0,009) (0,009) 

R2 (within) 0,089 0,424 0,469 0,482 0,373 

E. Geringfügig Beschäftigte (im Nebenjob)      

Treatment 0,006 0,000 -0,002 -0,003 0,001 

 (0,008) (0,006) (0,005) (0,005) (0,005) 

R2 (within) 0,002 0,122 0,234 0,274 0,304 

Beobachtungen 8.481 8.481 8.481 8.481 6.831 

AMR FE X X X X X 

Quartal FE X X X X X 

Ost/West x Quartal x Bevölkerung 18-64  X X X X 

Ost/West x Quartal x AMR-Typ FE   X X X 

Industrie-Trends    X X 

Sample Q10/Q90 Lohnlücke     X 

Quelle: BA-Statistik und VSE (2014), eigene Berechnungen. Anmerkungen: Die Beobachtungszahl für Voll- und Teilzeitbeschäftigung in Spalte 
5 weicht mit 6.798 leicht von der der anderen Gruppen ab. Der Treatment-Effekt gibt die Schätzung für den Koeffizienten ‍ in Gleichung (1) 
an. Standardfehler (in Klammern) sind auf der Ebene der Arbeitsmarktregionen gruppiert. Konfidenzniveau: * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 
0.01. 
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wicklung der Koeffizienten (Punkte) sowie die jeweils zugehörigen Konfidenzintervalle (graue Schattie-

rung) über die Zeit dargestellt. Die Spezifikationen entsprechen der Spezifikation in Spalte (4) von Ta-

belle 4.1, beinhalten also alle zeitveränderlichen Kontrollvariablen. Da es sich hierbei um empirische 

Schätzergebnisse handelt, müssen diese stets gegenüber ihrer statistischen Unsicherheit bewertet 

werden. Schließt ein Konfidenzintervall die Null-Linie nicht mit ein, gilt ein geschätzter Wert als von 

Null statistisch verschieden, oder kurz als statistisch signifikant. Die Schätzergebnisse stützen die An-

nahme (konditionaler) paralleler Trends, da die Schätzergebnisse für Zeitpunkte vor dem zweiten 

Quartal 2014 in der Regel nicht oder nur geringfügig signifikant verschieden von Null sind. Wie im ein-

fachen Differenz-in-Differenzen-Modell zeigen die Ergebnisse einen fast durchgängig statistisch signi-

fikanten negativen Effekt auf die abhängige Beschäftigung. Dabei ist hervorzuheben, dass dieser nega-

tive Effekt ausschließlich auf die geringfügige Beschäftigung zurückzuführen ist, für die sich der nega-

tive Trend im Zeitverlauf noch deutlich verstärkt hat. Für die sozialversicherungspflichtige Beschäfti-

gung lassen sich keine statistisch signifikanten Auswirkungen feststellen, auch wenn der Trend in den 

letzten Untersuchungsquartalen eher positiv (aber nicht signifikant) war.    

Neben den Auswirkungen auf die Beschäftigung sind auch die Effekte der Mindestlohneinführung auf 

die Arbeitslosigkeit von Interesse. Die Ergebnisse für diese Zielgröße sind in Tabelle 4.2 dargestellt, die 

analog zu den Schätzergebnissen für die Beschäftigung aufgebaut ist. Auch hier wird deutlich, dass die 

Berücksichtigung der zeitveränderlichen Kontrollvariablen von Bedeutung ist. Während sich ohne de-

ren Berücksichtigung in Spalte (1) zunächst signifikante negative Ergebnisse ergeben, zeigt sich im wei-

teren Verlauf, dass der Treatment-Effekt auf die Arbeitslosigkeit bei Kontrolle von zeitveränderlichen 

Variablen durchweg nicht statistisch signifikant verschieden von Null ist. Dies gilt sowohl für die Zahl 

der Arbeitslosen insgesamt (Panel A) wie auch für die separate Betrachtung der Arbeitslosigkeit in den 

Rechtskreisen des SGB II und des SGB III (Panel B und C).  

Das gleiche Ergebnis ergibt sich für die dynamischen Modelle in Abbildung 4.2 für den Zeitraum bis 

zum ersten Quartal 2020. Ab dem zweiten Quartal 2020 (bis zum ersten/zweiten Quartal 2021) hatte 

der Mindestlohn einen signifikanten negativen Treatment-Effekt auf die gesamte Arbeitslosigkeit, 

während die getrennten Effekte auf die Arbeitslosigkeit gemäß SGB II und SGB III nicht signifikant sind. 

Hier scheint es zu direkten Interaktionseffekten mit der Corona-Pandemie (bzw. mit den durch die 

Corona-Pandemie veranlassten Schutz- und wirtschaftspolitischen Hilfsmaßnahmen) zu kommen, die 

schwierig zu bewerten sind (das Thema Interaktionen mit der Corona-Pandemie wird in Abschnitt 4.7 

nochmal aufgegriffen). Zum Ende des Beobachtungszeitraums lag der Effekt auf die Arbeitslosigkeit 

nach SGB III nahe Null (statistisch nicht signifikant), während der Effekt auf die Arbeitslosigkeit nach 
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SGB II noch leicht negativ war (statistisch ebenfalls nicht signifikant). Hier muss die weitere Entwicklung 

für eine abschließende Bewertung abgewartet werden.          

Abbildung 4.1: Auswirkungen der Mindestlohneinführung auf die abhängige Beschäftigung  

 

  

 

 

 

 

 

Quelle: BA-Statistik und VSE (2014), eigene Berechnungen. Anmerkungen: Die vertikalen Linien geben die Zeitpunkte der Verabschiedung 
des Mindestlohngesetzes (August 2014) sowie der Einführung (1. Januar 2015) sowie der ersten bzw. zweiten Erhöhung (1. Januar 2017 bzw. 
1. Januar 2019) des Mindestlohns an. Die Punktschätzungen und Konfidenzintervalle beziehen sich auf den Vektor ‍ in Gleichung (2). 

Da in den dynamischen Modellen ab dem ersten Quartal 2020 sowohl die abhängige Beschäftigung als 

auch die Arbeitslosigkeit tendenziell zurückgehen, wird zum Abschluss auch der Effekt auf die Anzahl 

der Erwerbspersonen (Panel D in Tabelle 4.2) untersucht. Hier ergibt sich ein insgesamt statistisch sig-

nifikanter negativer Effekt, d.h., dass nach Einführung des Mindestlohns die Anzahl der Erwerbsperso-

nen in Regionen mit relativ hoher Mindestlohnbetroffenheit im Durchschnitt 0,8 Prozent niedriger war 

als in Regionen mit relativ geringer Betroffenheit. Die dynamische Betrachtung in Abbildung 4.2 zeigt, 

dass dies nicht auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist, da bereits im ersten Quartal 2019 ein 

negativer Effekt von etwa 1,3 Prozent auf die Anzahl der Erwerbspersonen erreicht wurde. Es gibt 

mehrere mögliche Erklärungen für diesen Effekt. Zum einen könnte er darauf hindeuten, dass sich Per-

sonen aus dem Arbeitsmarkt zurückgezogen (Stille Reserve) oder ihre Tätigkeit in die Schwarzarbeit 



Forschungsprojekt MLK E010: Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 

44 

verlegt haben. Wenn die Einführung des Mindestlohns die Aussichten auf eine Beschäftigung in der 

Region des aktuellen Wohnorts eintrübt, könnten Personen eher nach Beschäftigung in anderen Regi-

onen Deutschlands suchen und durch Umzug aus der Arbeitslosenstatistik von Regionen mit relativ 

hoher Mindestlohnbetroffenheit herausfallen (siehe auch Monras 2019). Keiner dieser Mechanismen 

kann mit den vorliegenden Daten näher untersucht werden, so dass äußerste Vorsicht bei der Inter-

pretation angebracht ist. Dies gilt ebenso für die verwendete Ergebnisvariable, da es hier ς wie in Ab-

schnitt 3.2.2 bereits angesprochen ς zu Ungenauigkeiten kommen kann, da ggf. arbeitslos gemeldete 

geringfügig Beschäftigte doppelt erfasst werden. 

Tabelle 4.2: Auswirkungen der Mindestlohneinführung auf die regionale Arbeitslosigkeit und Erwerbs-
personen 

Quelle: BA-Statistik und VSE (2014), eigene Berechnungen. Anmerkungen: Der Treatment-Effekt gibt die Schätzung für den Koeffizienten ‍ in 
Gleichung (1) an. Standardfehler (in Klammern) sind auf der Ebene der Arbeitsmarktregionen gruppiert. Konfidenzniveau: * p < 0.1, ** p < 
0.05, *** p < 0.01. 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

A. Arbeitslose (gesamt)      

Treatment -0,089***  -0,013 -0,015* -0,001 -0,003 

 (0,014) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) 

R2 (within) 0,047 0,470 0,558 0,582 0,503 

B. Arbeitslose (SGB II)      

Treatment -0,078***  -0,004 -0,005 -0,001 -0,003 

 (0,016) (0,013) (0,012) (0,012) (0,012) 

R^2 (within) 0,036 0,418 0,493 0,505 0,447 

C. Arbeitslose (SGB III)      

Treatment -0,081***  -0,011 -0,014 0,005 0,004 

 (0,019) (0,013) (0,012) (0,012) (0,013) 

R2 (within) 0,026 0,275 0,434 0,465 0,403 

Beobachtungen  8995 8995 8995 8995 7245 

D. Erwerbspersonen       

Treatment -0,026***  -0,012***  -0,014***  -0,008***  -0,006** 

 (0,007) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) 

R2 (within) 0,070 0,437 0,570 0,666 0,595 

Beobachtungen 8.481 8.481 8.481 8.481 6.798 

AMR FE X X X X X 

Quartal FE X X X X X 

Ost/West x Quartal x Bevölkerung 18-64  X X X X 

Ost/West x Quartal x AMR-Typ FE   X X X 

Industrie-Trends    X X 

Sample Q10/Q90 Lohnlücke     X 



Forschungsprojekt MLK E010: Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 

45 

Abbildung 4.2: Auswirkungen der Mindestlohneinführung auf die Arbeitslosigkeit und Erwerbspersonen   

Quelle: BA-Statistik und VSE (2014), eigene Berechnungen. Anmerkungen: Die vertikalen Linien geben die Zeitpunkte der Verabschiedung 
des Mindestlohngesetzes (August 2014) sowie der Einführung (1. Januar 2015) sowie der ersten bzw. zweiten Erhöhung (1. Januar 2017 bzw. 
1. Januar 2019) des Mindestlohns an. Die Punktschätzungen und Konfidenzintervalle beziehen sich auf den Vektor ‍ in Gleichung (2). 

4.3 Auswirkungen differenziert nach Geschlecht, Alter und Qualifikation  

Als erste Heterogenitätsanalyse wird nun untersucht, inwieweit hinter den oben behandelten durch-

schnittlichen Wirkungen der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns systematische Unterschiede 

für verschiedene nach sozio-demografischen Eigenschaften getrennte Personengruppen liegen.  

Die Daten der BA-Statistik erlauben hierbei eine Differenzierung nach Geschlecht, Alter und Qualifika-

tion. Die Heterogenitätsanalyse nach Alter folgt der in den Daten der BA-Statistik vorgenommenen 

Differenzierung nach den Altersgruppen 15 bis 24 Jahre, 25 bis 54 Jahre sowie 55 bis 64 Jahre. Die 

Qualifikation von Beschäftigten lässt sich nicht nach dem Bildungsgrad einteilen, da dieser über den 

betrachteten Zeitraum nicht durchgängig ausgewiesen wurde. Stattdessen erfolgt eine Differenzierung 

nach dem Anforderungsniveau der ausgeübten Tätigkeit gemäß der Klassifikation der Berufe (KldB) 

2010 (siehe Paulus und Matthes 2013, S. 9 ff.). Diese unterscheidet zwischen Tätigkeiten von Helfer:in-
































































































